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Gesetz zu dem Siebten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

Vom 13. Februar 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Dem am 26. September 2003 unterzeichneten Siebten Rund
funkänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt. Der Staatsver
trag wird nachstehend veröffentlicht. 

§ 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Siebte Rundfunkänderungsstaatsver
trag nach seinem Artikel 6 Abs. 2 in Kraft tritt, ist im Gesetz
und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I bekannt 
zu geben. 

Potsdam, den 13. Februar 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Siebter Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Siebter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen


schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie 2002/22/EG

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002

über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen


Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtli
nie), nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geän
dert durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 
27. September 2002, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Der II. Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

„II. Abschnitt Vorschriften über den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk 

§ 11 Auftrag 
§ 12 Funktionsgerechte Finanzausstattung, Grund

satz des Finanzausgleichs 
§ 13 Finanzierung 
§ 14 Finanzierungsbedarf des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks 
§ 15 Einfügung der Werbung 
§ 16 Dauer der Werbung 
§ 16a Richtlinien 
§ 17 Änderung der Werbung 
§ 18 Ausschluss von Teleshopping 
§ 19 Satellitenfernsehprogramme, digitale Angebote 

für ARD und ZDF“ 

b) Nach § 39 wird folgender § 39a eingefügt: 

„§ 39a Zusammenarbeit“ 

c) Der IV. Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

„IV. Abschnitt Übertragungskapazitäten 

§ 50 Grundsatz 
§ 51 Zuordnung von Satellitenkanälen 
§ 52 Weiterverbreitung 
§ 52a Digitalisierung des Rundfunks 
§ 53 Zugangsfreiheit 
§ 53a Überprüfungsklausel“ 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neuer Absatz 1 wird eingefügt: 

„(1) Die Fernsehveranstalter tragen zur Sicherung von 
deutschen und europäischen Film- und Fernsehproduk
tionen als Kulturgut sowie als Teil des audiovisuellen 
Erbes bei.“ 

b) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden Absätze 2 und 3. 

c) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Im Rahmen seines Programmauftrages und unter 
Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlich
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keit und Sparsamkeit ist der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk zur qualitativen und quantitativen Sicherung 
seiner Programmbeschaffung berechtigt, sich an Film
förderungen zu beteiligen. Weitere landesrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt.“ 

3.	 § 7 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Satz 2 wird die Verweisung auf „§§ 15 und 45“ 
durch die Verweisung auf „§§ 16 und 45“ ersetzt. 

b)	 In Satz 3 wird die Verweisung auf „§ 14 Abs. 1“ durch 
die Verweisung auf „§ 15 Abs. 1“ ersetzt. 

4.	 Im II. Abschnitt wird folgender neuer § 11 eingefügt: 

„§ 11 
Auftrag 

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat durch die Her
stellung und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehpro
grammen als Medium und Faktor des Prozesses freier indi
vidueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken. Er 
kann programmbegleitend Druckwerke und Mediendienste 
mit programmbezogenem Inhalt anbieten. 

(2) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in seinen Ange
boten und Programmen einen umfassenden Überblick über 
das internationale, europäische, nationale und regionale Ge
schehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. 
Er soll hierdurch die internationale Verständigung, die euro
päische Integration und den gesellschaftlichen Zusammen
halt in Bund und Ländern fördern. Sein Programm hat der 
Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung zu die
nen. Er hat Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. 

(3) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat bei Erfüllung 
seines Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unpar
teilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt so
wie die Ausgewogenheit der Angebote und Programme zu 
berücksichtigen. 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio erlassen 
jeweils Satzungen oder Richtlinien zur näheren Ausgestal
tung ihres jeweiligen Auftrags. Die Satzungen und Richt
linien nach Satz 1 sind in den amtlichen Verkündungsblät
tern der Länder zu veröffentlichen. Die in der ARD zu
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 
und das Deutschlandradio veröffentlichen alle zwei Jahre, 
erstmals zum 1. Oktober 2004, einen Bericht über die Er
füllung ihres jeweiligen Auftrags, über die Qualität und 
Quantität der Angebote und Programme sowie die geplan
ten Schwerpunkte der jeweils anstehenden programm
lichen Leistungen. 

(5) Die Länder überprüfen drei Jahre nach In-Kraft-Treten 
des Siebten Rundfunkänderungsstaatsvertrages die Anwen
dung der Bestimmungen des Absatzes 4.“ 

5.	 Der bisherige § 11 wird § 12. 

6.	 Der bisherige § 12 wird § 13, in dessen Absatz 1 folgender 
Satz 2 angefügt wird: 

„Programme und Angebote im Rahmen seines Auftrags ge
gen besonderes Entgelt sind unzulässig; ausgenommen 
hiervon sind Begleitmaterialien.“ 

7.	 Die bisherigen §§ 13 und 14 werden §§ 14 und 15. 

8.	 Der bisherige § 15 wird § 16, in dessen Absatz 4 das Wort 
„sowie“ gestrichen wird und nach dem Wort „Wohlfahrts
zwecken“ die Wörter „sowie Pflichthinweise im Sinne des 
Heilmittelwerbegesetzes“ eingefügt werden. 

9.	 Der bisherige § 16 wird § 16a, in dem die Verweisung auf 
„§§ 7, 8, 14 und 15“ durch die Verweisung auf „§§ 7, 8, 15 
und 16“ ersetzt wird. 

10. § 25 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärk
sten Fernsehvollprogrammen sind mindestens im zeitlichen 
und regional differenzierten Umfang der Programmakti
vitäten zum 1. Juli 2002 nach Maßgabe des jeweiligen Lan
desrechts Fensterprogramme aufzunehmen.“ 

11. In § 26 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „in angemesse
nem, mindestens im bisherigen Umfang“ gestrichen. 

12. In § 31 Abs. 2 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: 
„Eine Unterschreitung dieser Reichweite ist im Zuge der 
Digitalisierung der Übertragungswege unter den Vorausset
zungen des § 36 Abs. 2 zulässig.“ 

13. § 36 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a)	 Es wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Die Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen 
des § 25 Abs. 4 Satz 1 treffen die Landesmedienanstal
ten mit einer Mehrheit von drei Vierteln.“ 

b)	 Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

14. Nach § 39 wird folgender § 39a eingefügt: 

„§ 39a 
Zusammenarbeit 

(1) Die Landesmedienanstalten arbeiten im Rahmen der
Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post (RegTP) und mit dem 
Bundeskartellamt (BKartA) zusammen. Die Landesme
dienanstalten haben auf Anfrage von RegTP oder BKartA 
Erkenntnisse zu übermitteln, die für die Erfüllung von 
deren Aufgaben erforderlich sind. 

(2) Absatz 1 gilt für Landeskartellbehörden entsprechend.“ 
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15. § 40 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 2.	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

a) Es wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Die Förderung von Projekten für neuartige Rundfunk
übertragungstechniken soll zeitlich befristet werden.“ 

„(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten können gemeinsam programmbegleitend 
Mediendienste im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 4 des Medien-
dienste-Staatsvertrages mit programmbezogenem Inhalt 
anbieten. Werbung und Sponsoring finden in diesen Me

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.	 diendiensten nicht statt.“ 

16. In § 45 Abs. 3 wird das Wort „sowie“ gestrichen und wer
den nach dem Wort „Wohlfahrtszwecken“ die Wörter „so
wie Pflichthinweise im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes“ Artikel 3 

eingefügt.	 Änderung des ZDF-Staatsvertrages 

17. Nach § 53 wird im IV. Abschnitt folgender § 53a angefügt: Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert 
durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 

„§ 53a 27. September 2002, wird wie folgt geändert: 
Überprüfungsklausel 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

Die §§ 52 und 53 werden regelmäßig alle drei Jahre, erst

mals zum 31. März 2007 entsprechend Artikel 31 Abs. 1 Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt:

der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst „§ 30a Jahresabschluss und Lagebericht “.

und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnet

zen und -diensten (Universaldienstrichtlinie) überprüft.“ 

2. § 4 wird wie folgt geändert:


18. § 54 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

a) In Absatz 4 Sätze 1 und 3 wird jeweils die Verweisung 
auf „§ 11 Abs. 2“ durch die Verweisung auf „§ 12 Abs. 2“ „(2) Das ZDF kann programmbegleitend Druckwerke 
ersetzt. mit programmbezogenem Inhalt anbieten.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
b)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

aa) In Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 15 Abs. 1, 2 
und 5“ durch die Verweisung auf „§ 16 Abs. 1, 2 „(3) Das ZDF kann programmbegleitend Mediendienste 

und 5“ und jeweils die Verweisung auf „§ 13“ im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 4 des Mediendienste-Staats-

durch die Verweisung auf „§ 14“ ersetzt. vertrages mit programmbezogenem Inhalt anbieten. 
Werbung und Sponsoring finden in diesen Mediendien

bb) In Satz 3 wird die Verweisung auf „§ 15 Abs. 1, 2 sten nicht statt.“ 
und 5“ durch die Verweisung auf „§ 16 Abs. 1, 2 
und 5“ ersetzt. 3. § 30 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

cc) In Satz 6 wird die Verweisung auf „§ 12 Abs. 2 so
wie §§ 13 und 17“ durch die Verweisung auf „§ 13 

„(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der 

Abs. 2 und §§ 14 und 17“ ersetzt. 
Prüfung durch den Rechnungshof des Sitzlandes. Er prüft 
die Wirtschaftsführung bei solchen Unternehmen des pri
vaten Rechts, an denen das ZDF unmittelbar, mittelbar 

Artikel 2 oder zusammen mit anderen Rundfunkanstalten oder -kör
perschaften des öffentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt Änderung des ARD-Staatsvertrages 

§ 4 des ARD-Staatsvertrages vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 

ist und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese Prü
fungen durch den Rechnungshof des Sitzlandes vorsieht. 
Das ZDF ist verpflichtet, für die Aufnahme der erforder

10. bis 27. September 2002, wird wie folgt geändert:	 lichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die 
Satzung der Unternehmen zu sorgen. Die Prüfungsberich

1. Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 	 te sind dem Intendanten, dem Vorsitzenden des Verwal
tungsrates, dem Vorsitzenden des Fernsehrates und den 

„(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund- Landesregierungen zuzuleiten. Bei der Unterrichtung über 
funkanstalten können gemeinsam programmbegleitend die Ergebnisse von Prüfungen nach Satz 2 achtet der 
Druckwerke mit programmbezogenem Inhalt anbieten.“ Rechnungshof darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit der 

geprüften Unternehmen nicht beeinträchtigt wird und ins
besondere Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse gewahrt 
werden.“ 
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4. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 

„§ 30a 
Jahresabschluss und Lagebericht 

(1) Der Intendant hat nach Abschluss des Geschäftsjahres 
den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Konzernab
schluss und den Konzernlagebericht zu erstellen. Der Kon
zernlagebericht hat einen umfassenden Einblick in die 
Vermögens- und Ertragsverhältnisse des ZDF einschließ
lich seiner Beziehungen zu Unternehmen, an denen es un
mittelbar oder mittelbar beteiligt ist, zu vermitteln. 

(2) Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große 
Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor der Feststellung 
zu prüfen. Der Abschlussprüfer ist auch mit den Feststel
lungen und Berichten nach § 53 des Haushaltsgrundsätze
gesetzes zu beauftragen. 

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Kon
zernlagebericht und Prüfungsbericht werden vom Inten
danten den Regierungen und dem Rechnungshof des Sitz
landes des ZDF übermittelt. 

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses veröffent
licht der Intendant eine Gesamtübersicht über den Jahres
abschluss und eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Teile des Konzernlageberichts.“ 

Artikel 4 
Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 

§ 5a des Rundfunkgebührenstaatsvertrages vom 31. August 
1991, zuletzt geändert durch den Fünften Rundfunkänderungs
staatsvertrag vom 6. Juli bis 7. August 2000, wird wie folgt ge
ändert: 

Das Datum „31. Dezember 2004“ wird durch das Datum 
„31. Dezember 2006“ ersetzt. 

Artikel 5 
Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages 

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 1993, zuletzt 
geändert durch den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 
10. bis 27. September 2002, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 

„§ 30 a Jahresabschluss und Lagebericht“. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Körperschaft kann programmbegleitend 
Druckwerke mit programmbezogenem Inhalt anbieten.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Körperschaft kann programmbegleitend Me
diendienste im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 4 des Medien-
dienste-Staatsvertrages mit programmbezogenem In
halt anbieten. Werbung und Sponsoring finden in die
sen Mediendiensten nicht statt.“ 

3. § 30 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der 
gemeinsamen Prüfung durch die Rechnungshöfe der Län
der Berlin und Nordrhein-Westfalen. Sie prüfen die Wirt
schaftsführung bei solchen Unternehmen des privaten 
Rechts, an denen die Körperschaft unmittelbar, mittelbar 
oder zusammen mit anderen Rundfunkanstalten oder -kör
perschaften des öffentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt 
ist und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung diese Prü
fungen durch den Rechnungshof des Sitzlandes vorsieht. 
Die Körperschaft ist verpflichtet, für die Aufnahme der er
forderlichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder 
die Satzung der Unternehmen zu sorgen. Der Prüfungsbe
richt ist dem Intendanten, dem Vorsitzenden des Verwal
tungsrates, dem Vorsitzenden des Hörfunkrates und allen 
Landesregierungen zuzuleiten. Bei der Unterrichtung über 
die Ergebnisse von Prüfungen nach Satz 2 achtet der 
Rechnungshof darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit der 
geprüften Unternehmen nicht beeinträchtigt wird und ins
besondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt 
werden.“ 

4. Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt: 

„§ 30a 
Jahresabschluss und Lagebericht 

(1) Der Intendant hat nach Abschluss des Geschäftsjahres 
den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Konzernab
schluss und den Konzernlagebericht zu erstellen. Der 
Konzernlagebericht hat einen umfassenden Einblick in 
die Vermögens- und Ertragsverhältnisse der Körperschaft 
einschließlich ihrer Beziehungen zu Unternehmen, an de
nen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, zu vermit
teln. 

(2) Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große 
Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor der Feststellung 
zu prüfen. Der Abschlussprüfer ist auch mit den Feststel
lungen und Berichten nach § 53 des Haushaltsgrundsätze
gesetzes zu beauftragen. 

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Kon
zernlagebericht und Prüfungsbericht werden vom Inten
danten den Regierungen und den Rechnungshöfen der 
Sitzländer übermittelt. 

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses veröffent
licht der Intendant eine Gesamtübersicht über den Jahres
abschluss und eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Teile des Konzernlageberichts.“ 
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Artikel 6 
Kündigung, In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 bis 5 geänderten Staats
verträge sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften 
maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. April 2004 in Kraft. Sind bis 
zum 31. März 2004 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der 
Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe
renz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Abweichend von Absatz 2 treten Artikel 3 Nr. 1 und 4 und 
Artikel 5 Nr. 1 und 4 am 1. Januar 2006 in Kraft. 

(4) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsiden
tenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifika
tionsurkunden mit. 

(5) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunk
staatsvertrages, des ARD-Staatsvertrages, des ZDF-Staatsver-
trages, des Rundfunkgebührenstaatsvertrages und des Deutsch-
landradio-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den 
Artikeln 1 bis 5 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 

Für das Land Baden-Württemberg:


Berlin, den 25.09.2003 Erwin Teufel


Für den Freistaat Bayern:


Berlin, den 25.09.2003 Edmund Stoiber


Für das Land Berlin:


Berlin, den 26.09.2003 Klaus Wowereit


Für das Land Brandenburg:


Berlin, den 26.09.2003 M. Platzeck


Für die Freie Hansestadt Bremen:


Berlin, den 26.09.2003 Henning Scherf


Für die Freie und Hansestadt Hamburg:


Berlin, den 26.09.2003 Ole v. Beust


Für das Land Hessen:


Berlin, den 25.09.2003 R. Koch


Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:


Berlin, den 26.09.2003 Harald Ringstorff


Für das Land Niedersachsen:


Berlin, den 25.09.2003 Christian Wulff


Für das Land Nordrhein-Westfalen:


Düsseldorf, den 23.09.2003 Peer Steinbrück


Für das Land Rheinland-Pfalz:


Berlin, den 26.09.2003 Kurt Beck


Für das Saarland:


Berlin, den 25.09.2003 Peter Müller


Für den Freistaat Sachsen:


Berlin, den 25.09.2003 Georg Milbradt


Für das Land Sachsen-Anhalt:


Berlin, den 25.09.2003 W. Böhmer


Für das Land Schleswig-Holstein:


Berlin, den 25.09.2003 Heide Simonis


Für den Freistaat Thüringen:


Berlin, den 25.09.2003 Dieter Althaus


Protokollerklärung aller Länder zu § 11 Rundfunkstaats
vertrag 

1.	 Die Länder begrüßen die Bereitschaft von ARD, ZDF und 
DeutschlandRadio, sich durch Selbstverpflichtungen ge
genüber der Öffentlichkeit zu binden. Sie gehen mit ARD, 
ZDF und DeutschlandRadio davon aus, dass die Inhalte der 
Selbstverpflichtungen auch in Hinblick auf Qualität und 
quantitative Begrenzung noch weiterer Präzisierung und 
Konkretisierung bedürfen. 

2.	 Sie behalten sich vor zu prüfen, ob die Praxis der Selbst
verpflichtungserklärungen den Erwartungen an eine Präzi
sierung des öffentlich-rechtlichen Funktionsauftrages ge
nügt. 

Protokollerklärung des Freistaates Sachsen zu § 11: 

Die Ministerpräsidenten behalten sich vor, aufgrund der Erfah
rungen mit den Selbstverpflichtungserklärungen zu prüfen, ob 
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Fernseh- und Hörfunkprogramme der in der ARD zusammen
gefassten Rundfunkanstalten staatsvertraglich quantitativ zu 
regeln sind. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bay
ern, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein zu § 11: 

Die Länder erwarten von den Hörfunkveranstaltern, insbeson
dere von den in der ARD zusammengeschlossenen Rundfunk
anstalten und dem DeutschlandRadio eine stärkere Berücksich
tigung von deutschsprachiger Musik und deshalb eine Förde
rung auch neuerer deutschsprachiger Musikangebote durch 
ausreichende Sendeplätze in den Programmen. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bay
ern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein und Thüringen zu § 11: 

Die Länder sehen in einer messbaren Selbstverpflichtung der 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
und des ZDF zur Vergabe von Auftragsproduktionen an unab
hängige Produzenten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung 
der Vielfalt im Programm und in der Produktionslandschaft, 
wodurch unmittelbar der Wettbewerb und mittelbar die Qualität 
deutschsprachiger Produktionen gefördert werden. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bay
ern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nie
dersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen zu § 11: 

Die Länder gehen davon aus, dass der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk sowohl bei Programmauswahl und Inhalten als auch 
bei innerer Organisation und Personalbesetzungen eine ge
schlechtersensible Perspektive entwickelt und umsetzt. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Sach
sen und Thüringen zu § 11 Abs. 1: 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten werden aufgefor
dert, zur Klärung und Streitbeilegung im Einzelfall, welche 
Angebote im Bereich der Onlinetätigkeiten noch den staatsver
traglichen Beschränkungen entsprechen, in Anlehnung an die 
Zeit der Einführung des Bildschirmtextes, einen Kontaktaus
schuss unter Beteiligung privater Rundfunkanbieter, Vertreter 
der Online- und Printmedien einzurichten. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg und 
Sachsen zu § 11 Abs. 2: 

Baden-Württemberg und Sachsen bevorzugen für § 11 Abs. 2 
letzter Satz folgende Formulierung: 

„Die Programme haben insbesondere Beiträge zur Kultur und 
Religion nach Maßgabe der verfassungsrechtlichen Grundord
nung in Bund und Ländern anzubieten.“ 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bay
ern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen zu § 25 Abs. 2: 

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü
ringen sind der Auffassung, dass im Staatsvertrag auch die Pro
blematik der Verflechtungen zwischen politischen Parteien und 
den Medien geregelt werden muss. 

Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg zu 
§ 36 Abs. 2: 

Baden-Württemberg hält die Beschränkung der Kompetenzen 
der unabhängigen Kommission zur Ermittlung der Konzentra
tion im Medienbereich (KEK) bei der Beurteilung der sog. Re
gionalfenster für problematisch. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bay
ern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen zu § 40: 

Die Länder halten an ihrem Ziel der Digitalisierung des terres
trischen Hörfunks fest. Die Modernisierung der Übertragungs
wege im Bereich des terrestrischen Hörfunks ist ein wichtiger 
Beitrag zur Mehrung der Angebote und damit zur Sicherung 
der Medienvielfalt im Lande. Dazu gehört auch die Ermögli
chung länderübergreifender Planungen. 

Erstes Gesetz zur Änderung 
des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes 

Vom 13. Februar 2004 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes 

Das Brandenburgische Lehrerbildungsgesetz vom 25. Juni 1999 
(GVBl. I S. 242) wird wie folgt geändert: 

1.	 Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a)	 Nach der Angabe zu § 5 wird folgende Angabe einge
fügt: 

„§ 5a Erprobungsklausel“ 

b)	 Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 (weggefallen)“. 

2.	 In § 2 Nr. 3 wird das Komma durch das Wort „und“ ersetzt.  
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3.	 § 5 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Für das Studium gemäß Absatz 2 sind Studienleistun
gen in Psychologie, Pädagogik und Sozialwissenschaf
ten (Erziehungswissenschaften) einschließlich Schul
recht und Schulverwaltung im Umfang von 28 SWS 
sowie in zwei wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Fächern und ihrer Didaktik im Umfang von 58 (Fach I) 
SWS und von 50 (Fach II) SWS sowie das Studium des 
primarstufenspezifischen Bereichs im Umfang von 
18 SWS nachzuweisen.“ 

b)	 Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 und 7 einge
fügt: 

„(6) Das Studium für das Lehramt für Sonderpädago
gik umfasst 160 SWS. Die Regelstudienzeit beträgt 
neun Semester und schließt Praktika und das Ablegen 
der Ersten Staatsprüfung ein. 

(7) Für ein Studium gemäß Absatz 6 sind Studienleistun
gen in Erziehungswissenschaften einschließlich Schul
recht und Schulverwaltung im Umfang von 20 SWS, in 
einem wissenschaftlichen Fach und seiner Didaktik im 
Umfang von 64 SWS, in zwei sonderpädagogischen 
Fachrichtungen und ihrer Didaktik im Umfang von ins
gesamt 60 SWS sowie in sonderpädagogischer Grund
wissenschaft im Umfang von 16 SWS nachzuweisen.“ 

c)	 Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8. 

d)	 In Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 3 und Ab
satz 5“ durch die Angabe „den Absätzen 3, 5 und 7“ 
ersetzt. 

4.	 Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 

„§ 5a 
Erprobungsklausel 

(1) Ab dem Wintersemester 2004/2005 werden abweichend 
von den in den §§ 5, 6 und 7 beschriebenen Inhalten und 
Formen der Lehrerausbildung gestufte lehramtsbezogene 
Studiengänge, die mit den Hochschulabschlüssen Bachelor 
oder Master enden, erprobt. 

(2) Die dreijährigen Bachelor-Studiengänge führen zu ei
nem ersten berufsqualifizierenden Abschluss außerhalb 
des Lehramtes. Gemeinsam mit diesen führen die daran an
schließenden ein- bis zweijährigen Master-Studiengänge 
zu einem Abschluss, der auf der Grundlage von Absatz 3 
einen Zugang zum Vorbereitungsdienst für ein Lehramt er
möglicht. Die Bachelor- und Master-Studiengänge sind zu 
modularisieren und mit Leistungspunkten nach dem Euro
päischen System zur Anrechnung von Studienleistungen 
(ECTS) zu versehen. Zugangsvoraussetzung für lehramts
bezogene Master-Studiengänge ist ein Bachelor-Ab-
schluss, der auf diese Master-Studiengänge bezogen ist. 
Der Bachelor-Studiengang umfasst ein integratives Stu

dium von zwei fachwissenschaftlichen oder künstlerischen 
Fächern und ihrer Didaktik, bei entsprechenden lehramts
bezogenen Studiengängen auch Studien des primarspezifi
schen Bereichs oder sonderpädagogische Studien, Erzie
hungswissenschaften einschließlich Schulrecht und Schul
verwaltung sowie schulpraktische Studien. An einen Ba-
chelor-Abschluss mit mindestens 180 Leistungspunkten 
schließt sich ein Master-Studium an, in dem mindestens 
60 bis 120 Leistungspunkte erworben werden müssen. Bis 
zum Abschluss des Master-Studiums sind insgesamt im 
Umfang von einem Drittel Leistungspunkte in erziehungs
wissenschaftlichen, fachdidaktischen und schulpraktischen 
Studien- und Prüfungsleistungen zu erwerben. 

(3) Die nach Abschluss der in Absatz 2 genannten Studien
gänge erworbenen Master-Abschlüsse werden durch das 
Landesprüfungsamt einer Ersten Staatsprüfung für ein 
Lehramt gemäß § 6 gleichgestellt. Voraussetzung für die 
Gleichstellung ist, dass die Studien- und Prüfungsordnun
gen den Anforderungen, die sich aus diesem Gesetz erge
ben, entsprechen. Sie bedürfen der Zustimmung des für 
Wissenschaft zuständigen Mitglieds der Landesregierung 
im Einvernehmen mit dem für Schule zuständigen Mitglied 
der Landesregierung. 

(4) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregie
rung wird ermächtigt, Erfordernisse, die sich aus der Er
probung der Bachelor- und Master-Abschlüsse ergeben, im 
Einvernehmen mit den für Inneres, Finanzen und Wissen
schaft zuständigen Mitgliedern der Landesregierung durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

1.	 den Zugang zu den Master-Studiengängen sowie die 
Zuordnung von Master-Abschlüssen im Sinne von 
Absatz 3 zu einer Ersten Staatsprüfung für ein Lehr
amt, 

2.	 die Durchführung der schulpraktischen Studien, ins
besondere den Umfang, die Dauer und die Zuwei
sung von Studierenden zu Ausbildungsschulen, die 
Zusammenarbeit der Universitäten mit den Ausbil
dungsschulen sowie die Anrechnung von Zeiten 
schulpraktischer Studien auf den Vorbereitungsdienst 
sowie 

3.	 die Voraussetzungen der Anrechnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen.“ 

5.	 In § 6 Abs. 1 wird das Wort „Lehrämter“ durch das Wort 
„Lehrkräfte“ ersetzt. 

6.	 § 7 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 3 Satz 1 wird nach der Angabe „§ 2 Nr. 1“ 
die Angabe „oder 4“ eingefügt. 

b)	 Absatz 5 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Ausbildungsschulen für das Lehramt für Sonderpäda
gogik können neben Förderschulen auch Schulen ande
rer Schulformen sein.“ 
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7.	 § 9 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Mit dem Bestehen der Zweiten Staatsprüfung erwirbt 
die Lehramtskandidatin oder der Lehramtskandidat die Be
fähigung für ein Lehramt gemäß § 2.“ 

8.	 § 10 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird aufgehoben. 

bb) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden die Sätze 3 
und 4. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das Landesprüfungsamt führt das Bewerbungs
und Einstellungsverfahren für die Aufnahme in den 
Vorbereitungsdienst durch und trifft die in § 14 Abs. 1, 
§ 15 Abs. 1, § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 1 bis 4 und 7, § 19 
und § 21 Abs. 2 vorgesehenen Anerkennungen, Fest
stellungen und Genehmigungen. Das für Schule zu
ständige Mitglied der Landesregierung wird ermäch
tigt, im Einvernehmen mit den für Inneres, Finanzen 
und Wissenschaft zuständigen Mitgliedern der Landes
regierung dem Landesprüfungsamt weitere Aufgaben, 
die mit der Lehrerbildung im Zusammenhang stehen, 
durch Rechtsverordnung zu übertragen.“ 

9.	 In § 11 Satz 1 werden die Wörter „Lehreraus- und -weiter
bildung“ durch die Wörter „Lehrerausbildung sowie Leh
rerfort- und -weiterbildung“ ersetzt. 

10. § 14 wird wie folgt geändert: 

a)	 Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„An die Stelle dieser Studien kann eine gleichwerti
ge, auf der Grundlage einer genehmigten Ausbil
dungsordnung durchgeführte Vorbereitung durch 
Einrichtungen der Lehrerfort- und -weiterbildung 
treten. In besonderen Ausnahmefällen kann eine an
dere gleichwertige Vorbereitung anerkannt werden.“ 

bb) Satz 4 wird aufgehoben. 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesre
gierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den für 
Inneres, Finanzen und Wissenschaft zuständigen Mit
gliedern der Landesregierung das Nähere über die Er
weiterungsprüfungen durch Rechtsverordnung zu re
geln, insbesondere 

1.	 die Bestandteile und Prüfungsanforderungen der 
Erweiterungsprüfung sowie 

2.	 die Voraussetzungen zur Zulassung. 

Im Übrigen gilt hinsichtlich des Prüfungsverfahrens 
§ 6 Abs. 8 entsprechend.“ 

11. § 15 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„An die Ergänzungsprüfung sind gleichwertige 
Anforderungen wie bei einer Ersten Staatsprüfung 
zu stellen.“ 

bb) In Satz 4 wird die Angabe „§ 14 Satz 2“ durch die 
Angabe „§ 14 Abs. 1 Satz 2“ ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregie
rung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den für Inne
res, Finanzen und Wissenschaft zuständigen Mitgliedern 
der Landesregierung das Nähere über die Ergänzungsprü
fungen durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

1.	 Umfang und Dauer der Hochschulausbildung, die zum 
Erwerb einer der in Absatz 1 Satz 1 genannten Befähi
gungen führt, sowie Studienleistungen, die anzurech
nen sind, 

2.	 die Bestandteile und Prüfungsanforderungen der Ergän
zungsprüfung sowie die Voraussetzungen zur Zulassung, 

3.	 die Festlegung und mögliche Verbindung der sonderpä
dagogischen Fachrichtungen, deren inhaltliche Voraus
setzungen sowie Umfang und Inhalt der schulprakti
schen Voraussetzungen für das Lehramt für Sonderpä
dagogik sowie 

4.	 die Zuordnung von Befähigungen für ein Lehramt für 
Sonderpädagogik, die vor In-Kraft-Treten dieses Ge
setzes erworben worden sind, zu einem Lehramt oder 
zu einem Amt nach Maßgabe des Brandenburgischen 
Besoldungsgesetzes. 

Im Übrigen gilt hinsichtlich des Prüfungsverfahrens 
§ 6 Abs. 8 entsprechend.“ 

12. § 16 wird aufgehoben. 

13. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Satz 3 werden die Wörter „vom für Schule zuständi
gen Mitglied der Landesregierung“ gestrichen. 

b)	 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Studien-, Prüfungs- und Ausbildungsordnungen be
dürfen zur Anerkennung als Zusatzqualifikationen der 
vorherigen Zustimmung.“ 
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14. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 4 werden wie folgt gefasst: 

„(1) Die Anerkennung einer in- oder ausländischen 
Lehramtsprüfung als Erste Staatsprüfung oder einer 
ausländischen Lehramtsprüfung als Zweite Staatsprü
fung für ein Lehramt gemäß § 2 wird ausgesprochen, 
wenn die Ausbildung und Prüfung den Anforderungen 
des angestrebten Lehramtes im Wesentlichen entspre
chen. Für die Anerkennung von Prüfungen, die diesen 
Voraussetzungen nicht entsprechen, sind weitere Stu
dien- und Prüfungsleistungen oder eine Erprobung im 
Unterricht oder eine ergänzende Ausbildung auch im 
Rahmen des Vorbereitungsdienstes zu erbringen. Dies 
gilt entsprechend für die Anerkennung von außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes erworbenen Zu
satzqualifikationen gemäß § 17 Abs. 1 sowie für die 
Anerkennung von Erweiterungsprüfungen und Ergän
zungsprüfungen. Darüber hinaus können Lehrbefähi
gungen nach dem Recht der Deutschen Demokratischen 
Republik als weiterhin geltend festgestellt werden. 

(2) Eine in einem Land der Bundesrepublik Deutsch
land durch Bestehen der Zweiten Staatsprüfung erwor
bene Befähigung für ein Lehramt wird anerkannt und 
einem Lehramt gemäß § 2 Nr. 1 bis 4 zugeordnet. Die 
Anerkennung und Zuordnung erfolgen nur bei Einstel
lung in den Schuldienst des Landes Brandenburg. 

(3) Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung, die zur Deckung
des Unterrichtsbedarfs in den Schuldienst eingestellt 
werden und über eine abgeschlossene Hochschulaus
bildung verfügen, die einen Einsatz in mindestens zwei 
Unterrichtsfächern gestattet, können nach einer min
destens einjährigen Unterrichtspraxis ohne Einstellung 
in den Vorbereitungsdienst am Vorbereitungsdienst mit 
dem Ziel teilnehmen, die Zweite Staatsprüfung abzule
gen. Die Teilnahme kann mit Auflagen gemäß Absatz 1 
Satz 2 verbunden werden. 

(4) Das für Schule zuständige Ministerium kann, so-
fern es zur Deckung des Unterrichtsbedarfs erforder
lich ist, Ausbildungsplätze im Rahmen der Ausbil
dungskapazitäten gemäß § 8 für Personen mit abge
schlossener Hochschulausbildung zur Verfügung stel
len. Voraussetzung für die Zulassung und Einstellung 
in den Vorbereitungsdienst ist eine Hochschulprüfung 
in mindestens einem Fach, das einem Unterrichtsfach 
im Land Brandenburg entspricht, und dass Art und 
Umfang des Studiums eine fachgerechte Ausbildung in 
einem weiteren Unterrichtsfach im Vorbereitungsdienst 
ermöglichen. Satz 2 gilt entsprechend bei einer Hoch
schulprüfung in einer Fachrichtung. Die  Einstellung 
kann mit Auflagen gemäß Absatz 1 Satz 2 mit Ausnah
me einer Erprobung im Unterricht verbunden werden.“ 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die Befähigung für ein Lehramt, die eine Bewer
berin oder ein Bewerber durch Lebens- und Berufser
fahrung erworben hat, kann bei Vorliegen eines beson
deren dienstlichen Interesses an der Gewinnung einer 
Bewerberin oder eines Bewerbers nur gemäß § 84 in 
Verbindung mit § 9 Abs. 4 und 5 des Landesbeamten
gesetzes festgestellt werden. § 9 Abs. 4 Satz 2 des Lan
desbeamtengesetzes findet keine Anwendung.“ 

c) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Für ein Lehramt gemäß § 2 Nr. 3 kann eine Aner
kennung gemäß Absatz 1 ausgesprochen werden oder 
eine Teilnahme am Vorbereitungsdienst gemäß den Ab
sätzen 3 oder 4 erfolgen, wenn an die Stelle eines allge
mein bildenden Faches eine affine Fachrichtung tritt.“ 

15. In § 19 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „oder ei
ner“ die Wörter „Ersten oder“ eingefügt. 

16. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Eine auf der Grundlage des Ersten Schulreformge
setzes erworbene Befähigung für ein Lehramt wird ei
nem Lehramt gemäß § 2 zugeordnet.“ 

b) Absatz 5 wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Neufassung des 

Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes 

Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung kann 
das Brandenburgische Lehrerbildungsgesetz in der vom 
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I 
bekannt machen. 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 13. Februar 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 
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Bekanntmachung der Neufassung 
des gemeinsamen Landesentwicklungsprogramms 

der Länder Berlin und Brandenburg 
(Landesentwicklungsprogramm - LEPro) 

Aufgrund des § 2 des Gesetzes zu dem Ersten Staatsvertrag zur 
Änderung des Staatsvertrages vom 7. August 1997 über das ge
meinsame Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin 
und Brandenburg (Landesentwicklungsprogramm) und über 
die Änderung des Landesplanungsvertrages vom 10. Juli 2003 
(GVBl. I S. 202) wird nachstehend der Wortlaut der Anlage 1 
zum Staatsvertrag vom 7. August 1997 über das gemeinsame 
Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Bran
denburg (Landesentwicklungsprogramm) in der vom 1. No
vember 2003 an geltenden Fassung bekannt gemacht. 

Potsdam, den 26. Januar 2004 

Der Minister für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 

Anlage 1 

Gemeinsames 
Landesentwicklungsprogramm der 

Länder Berlin und Brandenburg 
(Landesentwicklungsprogramm - LEPro) 

In der Fassung vom 1. November 2003 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Einordnung in das Bundesgebiet und in den europäi
schen Raum 

§ 2 Entwicklung der räumlichen Struktur des Gesamtraumes 

§ 3 Das raumordnerische Leitbild der dezentralen Konzen
tration 

§ 4 Teilräume und ihre Funktionen 

§ 5 Berlin 

§ 6 Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsraumes 

§ 7 Äußerer Entwicklungsraum 

§ 8 Regionen 

§ 9 Zentralörtliche Gliederung 

§ 10 Zentren der dezentralen Konzentration 

§ 11 Orte mit besonderem Handlungsbedarf im engeren 
Verflechtungsraum 

§ 12 Industriell-gewerbliche Entwicklungsstandorte im äu
ßeren Entwicklungsraum 

§ 13 Ländliche Räume 

§ 14 Schutz der Bevölkerung und der natürlichen Lebens
grundlagen 

§ 15 Siedlungsraum und Freiraum 

§ 16 Siedlungsentwicklung 

§ 17 Stadtentwicklung und Wohnen 

§ 18 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

§ 19 Verkehr und Kommunikation 

§ 20 Braunkohlen- und Sanierungsgebiete 

§ 21 Land- und Forstwirtschaft 

§ 22 Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

§ 23 Standorte der Versorgung und Entsorgung 

§ 24 Energie 

§ 25 Konversion ehemals militärisch genutzter Flächen 

§ 26 Gefahrenabwehr und Verteidigung 

§ 27 Kampfmittelbeseitigung 

§ 28 Rohstofflagerstätten 

§ 29 Natur und Landschaft 

§ 30 Kulturlandschaft 

§ 31 Erholung, Freizeit und Sport 

§ 32 Wasserwirtschaft 

§ 33 Immissionsschutz 

§ 34 Bildung 

§ 35 Wissenschaft, Forschung, Kultur 

§ 36 Gesundheitswesen 

§ 37 Sozialwesen 

Anhang A 

Anhang B 1 

Anhang B 2 
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§ 1 
Einordnung in das Bundesgebiet und 

in den europäischen Raum 

(1) Die Länder Berlin und Brandenburg betreiben eine auf Dau
er angelegte gemeinsame Raumordnung und Landesplanung für 
das Hoheitsgebiet beider Länder (gemeinsamer Planungsraum) 
mit dem Ziel, Voraussetzungen für eine ausgewogene Verteilung 
der Entwicklungschancen und -potenziale zwischen dem Ver
dichtungsraum Berlin und den überwiegend ländlich geprägten 
Räumen Brandenburgs zu schaffen und um dadurch die Herstel
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen des 
gemeinsamen Planungsraumes zu ermöglichen. Die gemeinsa
me Raumordnung und Landesplanung soll die Voraussetzungen 
für die Entwicklung des Gesamtraumes zu einer Region im zu
sammenwachsenden Europa der Völker schaffen. 

(2) Bei der Entwicklung des Gesamtraumes ist zu beachten,
dass die angestrebte räumliche Struktur beider Länder sich in 
die räumliche Ordnung des Bundesgebietes einfügt und insbe
sondere mit den benachbarten Bundesländern die Zusammen
arbeit im europäischen Raum fördert. Der Bundeshauptstadt 
Berlin kommt eine wichtige Bedeutung im Netz der mittel- und 
osteuropäischen Metropolen zu. 

(3) Zur Integration des Gesamtraumes in die in Europa entste
henden neuen Wirtschaftsregionen muss die Raumplanung 
Voraussetzungen für die notwendigen technischen und sozialen 
Infrastrukturen schaffen. Insbesondere sind im Rahmen der 
transeuropäischen Netze die großräumigen Nord-Süd- und 
Ost-West-Verbindungen in den Bereichen Verkehr, Telekom
munikation und Energie auszubauen. Zu diesen großräumigen 
Verbindungen gehören insbesondere die Trassen: 

-	 Moskau - Warschau - Berlin - Paris, 

-	 Kopenhagen - Berlin - Prag - Wien - Budapest, 

-	 Stockholm - Berlin - München - Turin - Mailand. 

(4) Die grenzüberschreitende Raumordnung mit der Republik 
Polen ist zum beiderseitigen Nutzen zu entwickeln. 

§ 2 
Entwicklung der räumlichen Struktur des Gesamtraumes 

(1) Zum Abbau der Disparitäten zwischen den Teilräumen der 
beiden Länder, insbesondere zur Förderung der Räume außer
halb des Verdichtungsraumes Berlins sowie zur Stabilisierung 
der Siedlungsstruktur und der demographischen Entwicklung 
sind die Voraussetzungen für eine ausgewogene Verteilung der 
Bevölkerung im Raum zu schaffen. Zuwanderungen sollen 
überwiegend im Land Brandenburg und dort überwiegend im 
äußeren Entwicklungsraum begünstigt werden. Diesem Ziel ist 
durch ein sachgerechtes Angebot von Siedlungsbereichen, die 
Schaffung von Ansiedlungsanreizen sowie den Ausbau der In
frastruktur Rechnung zu tragen. 

(2) Die räumliche Struktur des Gesamtraumes soll so entwi
ckelt werden, dass sie den Erfordernissen des Natur- und Um

weltschutzes, der Infrastruktur, der Wirtschaft, des Arbeits
marktes, des Wohnens, der Kultur und der sozialen Belange 
(z. B. Gesundheitsvorsorge) sowie der Bevölkerungsentwick
lung bestmöglich Rechnung trägt. 

§ 3 
Das raumordnerische Leitbild der dezentralen 

Konzentration 

(1) Es ist eine polyzentrische Landesentwicklung auf der Grund
lage des raumordnerischen Leitbildes der dezentralen Konzen
tration (vgl. Karte Anhang A) zu betreiben. Das raumordnerische 
Leitbild soll einen Interessenausgleich zwischen Berlin, dem 
Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsraumes sowie dem 
äußeren Entwicklungsraum schaffen. Hierzu ist die Entwicklung 
auf der Grundlage der zentralörtlichen Gliederung unter Berück
sichtigung kurz- und langfristiger Handlungserfordernisse de
zentral auf geeignete Standorte zu konzentrieren. 

(2) Der Gesamtraum ist in Teilräume und Regionen gegliedert. 

(3) Zur Sicherung der polyzentrischen Struktur Berlins sind 
städtische Zentren festzulegen und in ihrer Funktion zu erhal
ten, zu sichern und zu entwickeln. 

(4) Das raumordnerische Leitbild der dezentralen Konzentra
tion ist Grundlage für die gemeinsame Landesentwicklungs
planung, die Regionalplanung und die Fachplanungen. Ent
wicklungs- und Fördermaßnahmen richten sich an den Zielset
zungen dieses Leitbildes aus. Standortentscheidungen für öf
fentliche Einrichtungen sind unter Beachtung des raumordneri
schen Leitbildes zu treffen, soweit sie nicht sachnotwendig an 
die Bundes- oder Landeshauptstadt gebunden sind und nichts 
anderes bestimmt ist. Die Vergabe der Fördermittel erfolgt un
ter Beachtung der Zielsetzungen des raumordnerischen Leitbil
des der dezentralen Konzentration. 

§ 4 
Teilräume und ihre Funktionen 

Die Gliederung des Gesamtraumes in Teilräume erfolgt unter 
Berücksichtigung seiner Siedlungsstruktur und -dichte sowie 
seiner Nutzungsstruktur. In den Teilräumen sind die Aufgaben 
der Ordnung, Sicherung und Entwicklung mit unterschiedlicher 
Priorität zu verfolgen. Insbesondere ist einer ungeordneten Ver
dichtung im engeren Verflechtungsraum und den Abwande
rungstendenzen im äußeren Entwicklungsraum Brandenburgs 
entgegenzuwirken. Folgende Teilräume sind zu unterscheiden: 

1.	 engerer Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin, gebildet 
aus 

-	 Berlin und 

-	 dem Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsrau
mes (zugehörige Gebietskörperschaften vgl. Anhang 
B 1), 
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2.	 äußerer Entwicklungsraum (zugehörige Gebietskörper
schaften vgl. Anhang B 2). 

§ 5 
Berlin 

(1) Berlin hat Metropolenfunktion zu erfüllen und ist als Wirt
schafts-, Wissenschafts-, Kultur-, Bildungs-, Sport-, Handels-, 
Messe- und Regierungszentrum zu stärken. Diese Funktionen 
sollen die Wohnfunktion Berlins nicht verdrängen. Daher sind 
Entwicklungs-, Ordnungs- und Sicherungsmaßnahmen in al
len Teilen Berlins erforderlich. Die vorhandenen strukturellen 
Ungleichgewichte zwischen dem Ost- und dem Westteil Ber
lins sind schnellstmöglich abzubauen. In Handlungsschwer
punkten in Berlin sollen der strukturelle Umbau vorangetrie
ben und zudem Entwicklungspotenziale und vorhandene 
Ressourcen auf raum- und strukturverträgliche Standorte kon
zentriert werden. 

(2) Ordnungsaufgaben sind mit hoher Priorität wahrzunehmen. 
Die Planung hat die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
Beeinträchtigungen aufgrund ungeordneter Flächenaufteilun
gen und sich gegenseitig störender Nutzungen durch Umstruk
turierung und Neuordnung behoben und vermieden werden. 
Des Weiteren ist die Wiedernutzbarmachung von belasteten 
Flächen durch Bodensanierungsmaßnahmen zu sichern. Für 
die Flächen der Arbeitsstätten, des Wohnens, der Erholung, des 
Verkehrs und anderer Nutzungen hat die Planung zugleich das 
Ziel zu verfolgen, die Auswirkungen der Luftverschmutzung, 
der Wasser- und Bodenverunreinigung und des Lärms zu ver
ringern. Stadtökologische Belange sind zu berücksichtigen. 

(3) In Gebieten, in denen eine Änderung der Nutzungsstruktur 
zu erwarten oder anzustreben ist, hat die Planung Flächen zur 
Förderung des Umstrukturierungsprozesses im Bereich der 
Wachstumsindustrien und des Dienstleistungswesens vorran
gig durch Nutzung von Altstandorten vorzusehen. Vor dem 
Hintergrund der vorhandenen Arbeitskräftestruktur ist neben 
der Entwicklung neuer, zukunftsorientierter Dienstleistungs
funktionen ein Grundbestand industrieller Kerne zu sichern. 
Zugleich ist der Industriestandort Berlin durch Schwerpunkt
bereiche für das verarbeitende Gewerbe zu stärken. 

§ 6 
Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsraumes 

(1) Der Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsraumes 
hat vorrangig Ergänzungs- und Entlastungsfunktionen für Ber
lin zu erfüllen. Zugleich hat er aber auch Entwicklungsaufga
ben für das Land Brandenburg wahrzunehmen. Diese Entwick
lungsaufgaben sind zu berücksichtigen, bis die Regionalen 
Entwicklungszentren des Städtekranzes im Sinne des § 10 so
wohl ihre Entlastungsfunktion für Berlin als auch ihre Ent
wicklungsfunktion für Brandenburg stabilisiert und ausgebaut 
haben. Im Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsrau
mes sind unter Berücksichtigung dieser Übergangszeit die Vor
aussetzungen für eine ausgewogene Verteilung der Entwick

lungschancen und Entwicklungspotenziale so zu organisieren, 
dass Investitions- und Ansiedlungswünsche auf räumlich kon
kretisierte Angebote treffen und die Siedlungsentwicklung auf 
raumverträgliche Standorte konzentriert wird. 

(2) Potsdam ist in seiner Funktion als Landeshauptstadt zu ent
wickeln und zu stärken. Dabei sind die siedlungskulturellen 
und landschaftlichen Besonderheiten der Potsdamer Kultur
landschaft zu wahren und zu entwickeln. 

(3) Der Sicherung des Freiraumes ist zur langfristigen Erhal
tung der natürlichen Ressourcen und zur Wahrung der Lebens
qualität im engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin 
Priorität einzuräumen. In diesem Raum hat die Planung durch 
nachhaltige Freiraumsicherung den hier besonders drohenden 
Gefahren der Zersiedlung der Landschaft, des großräumigen 
Verlustes an land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden, der 
Verunstaltung des Landschaftsbildes und der Beeinträchtigung 
durch Immissionen Einhalt zu gebieten. 

§ 7 
Äußerer Entwicklungsraum 

(1) Der äußere Entwicklungsraum des Landes ist so zu entwi-
ckeln, dass sowohl seine Entwicklungspotenziale und seine 
Siedlungsstruktur als auch seine naturräumlichen Potenziale 
erhalten und verbessert werden. 

(2) Die räumliche Planung hat zur Förderung der Wirtschafts
kraft und Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung auf eine 
Steigerung der Standortgunst abzuzielen und insbesondere zu 
ermöglichen: 

- die Verbesserung der technischen und verkehrlichen Infra
struktur sowie der kulturellen und sozialen Einrichtungen, 

- die Ansiedlung, Gründung und Erweiterung von gewerb
lichen Betrieben und die Entwicklung von produktions
orientierten Dienstleistungen mit dem dazu notwendigen 
Wohnungsangebot, 

- die Erhaltung und Entwicklung der Land- und Forstwirt
schaft mit ihren wirtschaftlichen, sozialen sowie mit ihren 
Aufgaben zur Pflege der Kulturlandschaft, 

- die Ansiedlung von öffentlichen Einrichtungen von regio
naler und überregionaler Bedeutung. 

Die Siedlungsentwicklung ist auf zentrale Orte, insbesondere 
die Regionalen Entwicklungszentren im Sinne des § 10, auszu
richten. 

(3) In den ländlichen dünn besiedelten Gebieten ist die Erhal-
tung und Erneuerung von Städten und Dörfern zu fördern. Die 
Daseinsvorsorge der Bevölkerung ist zu gewährleisten. Bei 
sehr geringer Tragfähigkeit ist eine ausreichende Versorgung 
durch Verknüpfung verschiedener Einrichtungen zu sichern. 
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§ 8 
Regionen 

(1) Die Träger der Regionalplanung haben die Besonderheiten 
und Stärken der Teilräume zum Vorteil der jeweiligen Region 
nutzbar zu machen. Sie sollen die räumlichen Ungleichgewich
te zwischen dem engeren Verflechtungsraum und dem äußeren 
Entwicklungsraum abbauen. Dem Ordnungsbedarf im engeren 
Verflechtungsraum und in anderen Ordnungsräumen ist Rech
nung zu tragen. 

(2) Alle Teile der Länder Brandenburg und Berlin müssen sich 
in die Gesamtentwicklung einordnen und zum angestrebten 
räumlichen Ausgleich innerhalb des Gesamtraumes beitragen. 
Die regionalen Leitbilder sind auf die Verwirklichung der poly
zentrischen Landesentwicklung auszurichten. 

§ 9 
Zentralörtliche Gliederung 

(1) Die Siedlungsstruktur ist nach den Prinzipien der zentra
lörtlichen Gliederung zu entwickeln. Gemeinden, die sich für 
ein räumlich gebündeltes Angebot von öffentlichen und priva
ten Einrichtungen der Versorgung, der Bildung und Kultur, der 
sozialen und gesundheitlichen Betreuung, des Sports und der 
Freizeitgestaltung eignen, sind je nach Eigenart und Bedeutung 
der zu sichernden überörtlichen Aufgaben als zentrale Orte zu 
stärken und auszubauen. Diese sind so zu entwickeln, dass sie 

- in ihrer funktionalen Aufgabenteilung den Anforderungen 
der Daseinsvorsorge in allen Teilräumen des Landes ent
sprechen, 

- bei Verdichtungsprozessen zusammenhängende notwendige 
Freiräume sichern und nötigenfalls wiederherstellen, 

- tragfähige Verflechtungsbereiche gewährleisten. 

(2) Entsprechend ihrer Bedeutung für die Versorgung der Be
völkerung und der Wirtschaft sind solche Städte und Gemein
den als zentrale Orte zu bestimmen und zu entwickeln, die auf
grund ihrer räumlichen Lage, ihrer vorhandenen funktionalen 
Ausstattung und ihrer Potenziale in der Lage sind, die überört
lichen Versorgungsaufgaben langfristig zu erfüllen. Durch den 
Ausbau der Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, ins
besondere des öffentlichen Personennahverkehrs, ist die gün
stige Erreichbarkeit der zentralen Einrichtungen des jeweiligen 
Verflechtungsbereiches sicherzustellen. 

(3) Die Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung hat, soweit sie 
über Eigenentwicklung hinausgeht, in den zentralen Orten zu 
erfolgen, um knappe Ressourcen zu bündeln und effektiv zu 
nutzen. 

(4) Es sind zentrale Orte folgender Stufen zu bestimmen: 

- Metropole, 

- Oberzentrum, 

- Mittelzentrum, 

- Grundzentrum, 

- Kleinzentrum. 

In Landesentwicklungsplänen sind weitere Untergliederungen 
möglich. 

(5) Die zentralen Orte sind in Landesentwicklungs- und Regio
nalplänen festzulegen. 

(6) Zur Stabilisierung und Entwicklung des Raumes sind be
vorzugt zu fördernde Zentren (insbesondere Regionale Ent
wicklungszentren) festzulegen. 

§ 10 
Zentren der dezentralen Konzentration 

(1) Zentren der dezentralen Konzentration außerhalb Berlins 
sind Regionale Entwicklungszentren des Städtekranzes und 
des äußeren Entwicklungsraumes sowie Zentren im Branden
burger Teil des engeren Verflechtungsraumes. 

(2) Die Regionalen Entwicklungszentren des Städtekranzes 
sind durch ausreichende räumliche Distanz, aber besondere 
Lagegunst zu Berlin gekennzeichnet. Sie sind als wettbewerbs
fähige Alternative zu Berlin und zu den Zentren des engeren 
Verflechtungsraumes, zur Stabilisierung und Entwicklung des 
schwach besiedelten Landes Brandenburg besonders zu stär
ken. Zur Verwirklichung des angestrebten räumlichen Aus
gleichs zwischen den Teilräumen und zur Stärkung und Stabili
sierung des äußeren Entwicklungsraumes sind die Regionalen 
Entwicklungszentren in allen Bereichen vorrangig zu entwi
ckeln und besonders zu fördern. Sie sollen neben Stabilisie
rungs- und Entwicklungsaufgaben für den äußeren Entwick
lungsraum zusätzlich Ergänzungs- und im einzelnen festzule
gende Entlastungsaufgaben für die Metropole wahrnehmen. In 
diesen Städten sind neben aktuellen Erhaltungs-, Sanierungs
und Stadterneuerungsmaßnahmen mit erster Priorität die pla
nerischen Voraussetzungen für die verkehrliche Infrastruktur 
und eine Bodenbevorratung für die Schaffung eines attraktiven 
Siedlungsflächenangebotes zur Ansiedlung von Landes- und 
Bundeseinrichtungen, Wohnen und Gewerbe zu schaffen. Ins
besondere infrastrukturelle Vorleistungen für die Regionalen 
Entwicklungszentren sind unter Berücksichtigung der verfüg
baren Ressourcen schrittweise umzusetzen, planerisch jedoch 
sofort zu sichern. Des Weiteren sind die planerischen Kapazitä
ten dieser Städte zu stützen. Zur Erhöhung ihrer Standortgunst 
und zur Schaffung von Synergieeffekten sind die Regionalen 
Entwicklungszentren und Potsdam durch ein leistungsfähiges 
Netz von Verkehrsinfrastrukturen mit Berlin und untereinander 
sowie mit den Zentren der angrenzenden Länder zu einem 
Städtenetz zu verbinden und als Knotenpunktstädte auszubau
en. Dabei sollen insbesondere die Regionalen Entwicklungs
zentren des Städtekranzes eine überregionale Bedeutung 
entwickeln. Diese Regionalen Entwicklungszentren des Städte
kranzes sind: Brandenburg an der Havel, Neuruppin, Eberswal
de, Frankfurt (Oder), Cottbus und Luckenwalde/Jüterbog. 

(3) Ergänzend sind weitere Regionale Entwicklungszentren des 
äußeren Entwicklungsraumes zu fördern. Ihre überörtlichen 
Funktionen sind durch Infrastrukturinvestitionen für regionale 
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Versorgungs- und Einzugsbereiche in dem überwiegend durch 
geringe Siedlungsdichte und durch Orte mit geringer Sied
lungsgröße gekennzeichneten äußeren Entwicklungsraum zu 
sichern. Durch Vernetzung mit den Regionalen Entwicklungs
zentren des Städtekranzes über eine leistungsfähige Verkehrs
und Kommunikationsinfrastruktur sind die von dem engeren 
Verflechtungsraum einschließlich der Metropole ausgehenden 
Impulse für den äußeren Entwicklungsraum nutzbar zu ma
chen. Diese Regionalen Entwicklungszentren des äußeren Ent
wicklungsraumes sind: Wittenberge, Prenzlau, Schwedt/Oder, 
Finsterwalde und Lauchhammer/Senftenberg. 

(4) Die Entwicklung der Zentren im Brandenburger Teil des 
engeren Verflechtungsraumes soll die Flächennachfrage kana
lisieren und an raumverträglichen Standorten konzentrieren. 
Unter Berücksichtigung ihrer Verflechtungsbeziehungen zu 
Berlin einerseits und den Regionalen Entwicklungszentren an
dererseits sind sie qualitativ zu entwickeln und zur Auslastung 
der vorhandenen Infrastruktur zu arrondieren. Die Zentren im 
Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsraumes sind: 
Nauen, Oranienburg, Bernau, Strausberg, Fürstenwalde, Kö
nigs Wusterhausen/Wildau, Ludwigsfelde und Potsdam. 

§ 11 
Orte mit besonderem Handlungsbedarf im engeren 

Verflechtungsraum 

Zur Verhinderung von Fehlentwicklungen und zur Beseitigung 
raumbedeutsamer Problemlagen (Konversion, industriell-ge-
werbliche Umstrukturierungsprozesse, disperse Siedlungsent
wicklung ohne hinreichende Infrastrukturausstattung) sind im 
Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsraumes Orte mit 
besonderem Handlungsbedarf festgelegt. Für diese Orte sind 
kurzfristig problemorientierte, ressortübergreifende Konzepte 
und Aktivitäten zu entwickeln, um die städtebaulichen und 
raumordnerischen Aufgaben von landesweiter Bedeutung lösen 
zu können. Die Orte sind so zu entwickeln, dass die Funktionen, 
die die Regionalen Entwicklungszentren für die gemeinsame 
Landesentwicklung auf Dauer wahrzunehmen haben, nicht be
einträchtigt werden. Orte mit besonderem Handlungsbedarf 
sind: Hennigsdorf/Velten, Rüdersdorf/Erkner, Wünsdorf/Wald-
stadt, Teltow/Stahnsdorf, Beelitz und Dallgow-Döberitz/Elstal. 

§ 12 
Industriell-gewerbliche Entwicklungsstandorte 

im äußeren Entwicklungsraum 

Im äußeren Entwicklungsraum sind industriell-gewerbliche Ent
wicklungsstandorte zu erhalten und umzustrukturieren. Dabei 
sind vorhandene Potenziale auch für die Ansiedlung zukunfts
orientierter Produktionsbereiche zu nutzen. Industriell-gewerbli-
che Entwicklungsstandorte sind: Premnitz/Rathenow, Eisenhüt
tenstadt, Guben, Forst, Lübbenau/Vetschau, Spremberg, Elster
werda, Perleberg, Pritzwalk, Wittstock und Zehdenick. 

§ 13 
Ländliche Räume 

(1) Die ländlichen Räume sind Wirtschaftsraum für Land- und 

Forstwirtschaft sowie für Handwerk, Gewerbe und Dienstleis
tungen. Als Freiraum sind sie unabdingbar zur Aufrechterhal
tung des Naturhaushaltes sowie als Ausgleichsraum für 
Mensch, Fauna und Flora. Die ländlichen Räume prägen maß
geblich die Kulturlandschaft des Gesamtraumes. 

(2) Die ländlichen Räume sind in ihren Funktionen als Wirt
schafts-, Natur- und Sozialraum dauerhaft zu sichern und zu 
entwickeln. Dazu ist eine integrierte ländliche Entwicklung zu 
betreiben, in deren Mittelpunkt die Schaffung dauerhafter Er
werbsgrundlagen für die ländliche Bevölkerung steht und 
durch die die Erhaltung der Kulturlandschaft gewährleistet ist. 

§ 14 
Schutz der Bevölkerung und der natürlichen 

Lebensgrundlagen 

(1) Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
sind Leben und Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu schützen. 

(2) Die natürlichen Lebensgrundlagen sind so zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln, dass die Nutzbarkeit der natürlichen 
Ressourcen sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 
und Landschaft nachhaltig gesichert werden. Beeinträchtigungen 
dieser Schutzgüter sollen beseitigt, vermieden oder, soweit un
vermeidbar, ausgeglichen werden. Bei allen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen ist für die sparsame und schonende 
Inanspruchnahme der Naturgüter und eine möglichst geringe zu
sätzliche Versiegelung des Bodens zu sorgen. Die ökologischen 
Funktionen ober- und unterirdischer Gewässer als Lebensgrund
lage für Menschen, Tiere und Pflanzen sollen gesichert werden. 
Die nachhaltige Leistungsfähigkeit und das Gleichgewicht des 
Naturhaushaltes sollen erhalten bleiben oder wiederhergestellt 
werden. Dementsprechend soll der Erhaltung und Schaffung ge
schlossener Stoffkreisläufe und der Sicherung der Freiräume und 
ihrer Verbindung untereinander besondere Bedeutung beigemes
sen werden. Bei Nutzungskonflikten ist den Erfordernissen des 
Natur- und Umweltschutzes Vorrang einzuräumen, wenn Leben 
und Gesundheit der Bevölkerung beeinträchtigt werden und kein 
Ausgleich möglich ist oder die dauerhafte Sicherung der natür
lichen Lebensgrundlagen gefährdet wird. 

§ 15 
Siedlungsraum und Freiraum 

(1) Als Grundlage für eine umweltverträgliche und den sied
lungsstrukturellen Erfordernissen Rechnung tragende Ent
wicklung der Raumnutzung ist zwischen Siedlungsraum und 
Freiraum zu unterscheiden. 

(2) Einer Zersiedlung der Landschaft ist entgegenzuwirken. 
Die Siedlungsflächen der Gemeinden sollen ihrer Größe, 
Funktion und ihren Entwicklungsmöglichkeiten angemessen 
sein. Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden hat sich um
weltverträglich innerhalb des bedarfsgerecht festzulegenden 
Siedlungsraumes zu vollziehen. 

(3) Der landesplanerisch festzulegende Freiraum ist zu erhalten 
und seiner ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedeu
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tung entsprechend zu sichern und funktionsgerecht zu entwi
ckeln. Für den Gesamtraum ist ein vernetztes System ökolo
gisch bedeutsamer Freiräume zu schaffen. Im engeren 
Verflechtungsraum ist unter Einbeziehung von Flächen des 
Berliner Stadtgebietes ein Grüngürtel durch eine Kette von 
Regionalparks zu sichern und zu entwickeln. 

(4) Die Planung hat dem Grundsatz zu folgen, dass der Raum 
nicht um vorübergehender Zwecke willen dauerhaft entwertet 
wird. 

§ 16 
Siedlungsentwicklung 

(1) Den Städten und Dörfern kommt eine große Bedeutung für 
die Landesentwicklung zu. Es sollen vorrangig solche Maß
nahmen in den Kommunen befördert werden, die zu einer an 
ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen orien
tierten Siedlungsentwicklung beitragen und positive Effekte 
für ihre Region erwarten lassen. 

(2) Die Siedlungsentwicklung ist auf die zentralen Orte, vor
rangig auf die Zentren der dezentralen Konzentration, auszu
richten. Im Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsrau
mes sind darüber hinaus weitere Siedlungsschwerpunkte 
festzulegen. Zur Vermeidung von Zersiedlungen muss für diese 
ein Schienenanschluss gesichert sein. Durch verkehrsreduzie
rende Siedlungsstrukturen ist Belastungen entgegenzuwirken. 

(3) Bei der Siedlungstätigkeit hat die Innenentwicklung Vor
rang vor der Außenentwicklung. 

(4) Es sind bandartige bauliche Entwicklungen entlang von 
Verkehrswegen außerhalb von Siedlungsbereichen zu vermei
den. Die Entstehung von Streu- und Splittersiedlungen ist zu 
verhindern, deren Verfestigung ist entgegenzuwirken. Dies gilt 
auch bei der Nutzung ehemaliger militärischer Liegenschaften. 
Flächen für Campingplätze, Wochenendhäuser, Ferienheime 
und Ferienwohnungen sind vorhandenen Ortslagen oder geeig
neten Freizeit- und Erholungsschwerpunkten zuzuordnen. 

(5) Es ist für eine ausgewogene Verteilung und räumliche Nähe 
von Wohnen und Arbeiten sowie der dazugehörigen Versor
gungs- und Erholungseinrichtungen und von bedarfsgerechten 
Grün- und Freiflächen zu sorgen. 

(6) Einrichtungen der privaten Versorgung von überörtlicher Be
deutung und großflächige Einzelhandelsbetriebe sind nur dort 
zuzulassen, wo deren Nutzungen nach Art, Lage und Umfang 
der angestrebten zentralörtlichen Gliederung sowie der in die
sem Rahmen zu sichernden Versorgung der Bevölkerung 
entsprechen. Der Anteil von Verkaufsflächen in großflächigen 
Einzelhandelszentren ist auf ein Maß zu begrenzen, das die woh
nungsnahe Versorgung der Bevölkerung und die geplante Zen
trenstruktur nicht gefährdet. Dabei ist auf siedlungsstrukturelle 
Verträglichkeit und städtebauliche Einbindung hinzuwirken. 

(7) Großräumige Ortserweiterungen und -verlagerungen sind 
zur Sicherung einer sach- und bedarfsgerechten Siedlungsent
wicklung nur bei hohem Nachfragedruck und im Rahmen der 

gemeinsamen Landesentwicklungsplanung zu vollziehen. Die 
Ausweisung von Siedlungsbereichen hat in Übereinstimmung 
mit dem Ziel der groß- und kleinräumigen Ausgewogenheit zu 
stehen. 

§ 17 
Stadtentwicklung und Wohnen 

(1) Die Gemeinden sind in ihren Entwicklungs- und Konsoli
dierungsbemühungen sowie bei ihren Bemühungen, durch 
interkommunale Kooperationen ihre Entwicklungschancen im 
Rahmen gemeinsamer Projekte sowie durch Arbeitsteilung zu 
verbessern, zu unterstützen. Zur Gewährleistung einer ausge
wogenen Stadt- und Landesentwicklung sind vorrangig inner
örtliche Flächenpotenziale zu aktivieren. Die städtebauliche 
Qualität und Funktionsfähigkeit der vorhandenen Siedlungsge
biete ist zu verbessern. 

(2) Die Regionalen Entwicklungszentren des Städtekranzes, 
aber auch die des äußeren Entwicklungsraumes sowie die Zen
tren im Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsraumes 
sind schwerpunktmäßig so in ihrer Stadtentwicklung zu unter
stützen und zu fördern, dass sie die zur Stabilisierung und Ent
wicklung beider Länder notwendigen Impulse erzeugen 
können. Die Entwicklung soll sich dabei vorrangig an den 
Bahnhofsstandorten orientieren und diese aufwerten. 

(3) Der Wohnungsversorgung kommt eine große Bedeutung für 
die gesamträumliche Entwicklung beider Länder zu. Der Woh
nungsmangel ist abzubauen. Dazu ist ein bedarfsgerechtes, 
sozialverträgliches und differenziertes Wohnungsangebot durch 
Modernisierung und Neubau bereitzustellen. 

(4) Die Revitalisierung von Innenstädten sowie die gestalteri
sche Aufwertung von Dorfkernen ist durch Stadt- und Dorfer
neuerung sicherzustellen. Hierbei ist unter Beteiligung der 
Bürger und betroffener Betriebe vor allem auf die Erhaltung, 
behutsame Erneuerung und Weiterentwicklung gewachsener 
Strukturen, vorhandener Bausubstanz durch Leerstandsbeseiti
gung, die Verbesserung der Umwelt und der Lebensqualität 
sowie die Verknüpfung mit anderen öffentlichen Maßnahmen 
hinzuwirken. Das Bahnhofsumfeld soll städtebaulich aufge
wertet werden. Private Investitionen sind durch geeignete Pro
gramme zu aktivieren. 

(5) Der Bedarf an zusätzlichen Einzelhandelsflächen ist gezielt
als Kern zentrenbildender Funktionen zur Wiederbelebung 
bzw. Neuschaffung zentraler Lagen nutzbar zu machen. Dabei 
ist durch Ergänzung mit Dienstleistungen, Wohnen und nicht 
störendem Gewerbe sowie Angeboten für Kultur, Freizeit und 
Erholung eine hohe Anziehungskraft der Zentren anzustreben. 

(6) Durch Qualitätsverbesserung der Siedlungen des industriel
len Wohnungsbaus, insbesondere durch die Aufwertung des 
Wohnumfeldes und die Verbesserung der Infrastruktur, ist die 
Attraktivität dieser Gebiete zu erhöhen und eine differenzierte 
Sozialstruktur der Bewohner zu erhalten. 

(7) Flächenpotenziale für zusätzlichen Wohnungsneubau sind 
vorrangig im Rahmen der Innenentwicklung durch bessere 
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Nutzung bereits besiedelter Flächen (Lückenschließung, Ab
rundung, Verdichtung, Stadtumbau), insbesondere im Einzugs
bereich öffentlicher Verkehrsmittel, zu erschließen. Es ist dar
auf hinzuwirken, dass ein ausreichendes Angebot vor allem 
kurzfristig aktivierbarer Wohnbauflächen bereitgestellt wird. 
Bei der Ausweisung zusätzlicher und bei Verdichtung vorhan
dener Wohnbauflächen ist die zeitgleiche Verwirklichung der 
sozialen und technischen Infrastruktur zu sichern. Mietwoh
nungsneubau ist in den zentralen Orten gemäß § 9, vorrangig 
in den Zentren der dezentralen Konzentration, zu fördern. 

(8) Zur Vermeidung monostrukturierter Nutzungsentwicklun
gen ist der Wohnungsanteil in vorhandenen gemischt genutzten 
Bereichen zu sichern und auszubauen. In den Innenstädten ist 
das Wohnen vor der Verdrängung durch Handel und Dienstleis
tungsgewerbe zu schützen. 

(9) Baudenkmale, Bodendenkmale und Denkmalbereiche so-
wie erhaltenswerte Ortsteile von geschichtlicher oder städte
baulicher Bedeutung sind in die Ortsgestaltung mit dem Ziel 
einzubeziehen, dass ihre Erhaltung und Nutzung sowie eine an
gemessene Gestaltung ihrer Umgebung möglich ist. 

§ 18 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

(1) Brandenburg und Berlin bilden einen gemeinsamen Wirt
schaftsraum und Arbeitsmarkt. Beide Länder sollen eine gemein
same Gewerbeansiedlungspolitik betreiben. Ziel ist eine wettbe
werbsfähige sowie umweltschonende und sozialverträgliche 
Wirtschaftsentwicklung, die für die Bevölkerung beider Länder 
eine vielfältige Ausstattung mit Arbeitsplätzen gewährleistet. 

(2) Die Wirtschaftspolitik orientiert sich am raumordnerischen 
Leitbild der dezentralen Konzentration. Mit diesem Leitbild, 
als einer Strategie für die regionale Wirtschaftspolitik, ist die 
Qualität von Standortfaktoren zu steigern, sind zukunftsorien
tierte Rahmenbedingungen zu schaffen und Anreize für ansied
lungs- und investitionswillige Unternehmen zu bieten. Zu
gleich ist damit der ökonomische und ökologische Ausgleich 
zwischen Berlin, dem Brandenburger Teil des engeren Ver
flechtungsraumes und dem äußeren Entwicklungsraum anzu
streben. Dementsprechend sind die Instrumente regionaler 
Wirtschaftsförderung auszurichten. 

(3) Die industrielle Substanz ist zu erhalten und weiterzuentwi
ckeln, andererseits aber auch die strukturelle Erneuerung durch 
Betriebsgründungen und Neuansiedlungen voranzutreiben. 
Hierbei ist der Wiedernutzbarmachung vorhandener Standorte 
Vorrang vor Neuausweisungen zu geben. Die industriellen Ker
ne sind im Rahmen der integrierten Standortentwicklung um
zubauen und zu modernisieren. Bei der Ausweisung gemeinsa
mer Industrie- und Gewerbegebiete der Kommunen ist die 
kommunale Zusammenarbeit zu unterstützen. Für eine Koope
ration mit Wissenschaft und Forschung sind die standortmäßi
gen Voraussetzungen zu schaffen und zu sichern. 

(4) Die Messe- und Tourismuspolitik beider Länder ist abzu
stimmen. Die Kapazitäten im Messewesen sind gemeinsam zu 
nutzen. Die Fremdenverkehrspolitik in Brandenburg und Ber
lin hat die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen 
raum- und naturverträglichen Ausbau der touristischen Ange

bote und damit eine leistungsfähige, kultur- und naturverbun
dene und ökologische Fremdenverkehrswirtschaft zu schaffen. 

(5) In ländlichen Räumen sind im Sinne eines integrierten Ent
wicklungsansatzes neben landwirtschaftlichen auch nichtland
wirtschaftliche Erwerbsmöglichkeiten im Handwerk, Gewerbe 
und im Dienstleistungsbereich durch ein geeignetes Standort
angebot zu fördern. 

(6) Der Braunkohlenbergbau, die damit verbundene Energie
wirtschaft sowie die Sanierung von Altlasten und die Rekulti
vierung der devastierten Tagebaue werden auf absehbare Zeit 
den Schwerpunkt wirtschaftlicher Tätigkeit in der vom Berg
bau geprägten Region bilden. Daneben sind im Rahmen der 
Umstrukturierung neue wirtschaftliche Standbeine als Alterna
tiven aufzubauen und Monostrukturen abzubauen. 

§ 19 
Verkehr und Kommunikation 

(1) Die Verkehrsplanung hat der zentralen Lage des Raumes in 
Europa Rechnung zu tragen. 

(2) Die für den regionalen, überregionalen und großräumigen 
Leistungsaustausch bedeutsamen Verkehrsverbindungen und 
Anlagen der Telekommunikation sollen als Grundelemente von 
Verbindungsachsen die zentralen Orte unter Berücksichtigung 
der die Landesgrenzen überschreitenden Verflechtungen 
bedarfsgerecht und umweltverträglich verbinden. 

(3) Die Verkehrsplanung ist insbesondere unter Berücksichti
gung des Natur- und Umweltschutzes, der Wirtschaftsförde
rung und des Mobilitätsbedarfes am raumordnerischen Leitbild 
der dezentralen Konzentration auszurichten. Im Rahmen dieses 
Ansatzes sind Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung, Verkehrs
verlagerung und Verkehrsbündelung zu ergreifen, in die alle 
Verkehrsmittel und -wege einzubeziehen sind. 

(4) Das anzustrebende Verkehrssystem ist unter weitgehender 
Nutzung bestehender verkehrlicher Infrastrukturen zu entwi
ckeln. Erforderliche Korridore, Trassen und Standorte sind pla
nerisch zu sichern. 

(5) Auf den großräumigen Ost-West-Verbindungen und den 
großräumigen Nord-Süd-Verbindungen sind die Verkehrswege, 
insbesondere des Schienenverkehrs, hochwertig auszubauen. 

(6) Der schienengebundene Verkehr soll in Anbetracht des an
zustrebenden Bedeutungszuwachses und unter Berücksichti
gung der Verkehrspotenzialentwicklungen als grundlegende 
Raumerschließungskomponente sowohl im Personen- als auch 
im Güterverkehr vorrangig erhalten und entwickelt werden. 

(7) Die Regionalen Entwicklungszentren des Städtekranzes 
sind durch ein Regionalbahnsystem mit Berlin und Potsdam zu 
verbinden. 

(8) In den Städten und Verdichtungsräumen soll der öffentliche 
Personennahverkehr Vorrang vor dem motorisierten Individu
alverkehr haben. Der Verkehrsverbund für den Gesamtraum ist 
zügig weiterzuentwickeln. 
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(9) Der Güterverkehr ist verstärkt auf Bahn und Schiff zu ver
lagern. Die Verknüpfung der Verkehrssysteme untereinander ist 
zu optimieren. Hierzu sollen insbesondere die drei Güterver
kehrszentren in der Randlage von Berlin sowie Subzentren 
innerhalb der Stadt einen wesentlichen Beitrag leisten. Sie sol
len zur Verminderung des Straßengüterverkehrs beitragen. 

(10) Durch den Straßenverkehr wird im Gesamtraum auch zu
künftig ein überwiegender Anteil der Verkehrsleistungen im 
Personen- und Güterverkehr erbracht werden. Dem ist, be
sonders auch zur Flächenerschließung, durch den Erhalt ent
sprechender Netze Rechnung zu tragen. Ausbaumaßnahmen 
sind insbesondere auf die überregional bedeutsamen Straßen 
und auf die Entlastung von Siedlungszentren, z. B. durch Orts
umgehungen, zu beschränken. 

(11) Der im Gesamtraum Berlin-Brandenburg zu erwartende 
Bedarf an Luftverkehrskapazitäten soll durch rechtzeitige Be
reitstellung vornehmlich innerhalb des bestehenden internatio
nalen Flughafensystems, insbesondere unter Verringerung der 
Lärmbetroffenheit, gedeckt werden. Dabei soll der nationale 
und internationale Luftverkehrsanschluss für Berlin und Bran
denburg möglichst auf einen Flughafen konzentriert werden. 
Hierbei soll eine enge räumliche Beziehung des Flughafens 
zum Aufkommensschwerpunkt Berlin mit kurzen Zugangs
wegen und unter Einbindung in das vorhandene Verkehrssys
tem, insbesondere zum Schienennetz und zum öffentlichen 
Personennahverkehr, angestrebt werden. Die für den Flughafen 
sowie für seine Funktionsfähigkeit notwendigen Flächen sollen 
gesichert werden. Für die allgemeine Luftfahrt sollen ergän
zend regionale Flugplätze geschaffen werden. Der Anteil des 
Kurzstreckenluftverkehrs soll zu Gunsten des Eisenbahnfern
verkehrs erheblich verringert werden. 

(12) Die Binnenschifffahrt soll ihren Anteil am Güterverkehrs
aufkommen erheblich steigern. Hierzu bedarf es eines den 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten sowie den ökologischen Be
langen gerecht werdenden Ausbaus der Infrastruktur. 

(13) Die zügige Versorgung mit modernster Telekommunika
tionsinfrastruktur ist anzustreben. Diese ist mit Vorrang in Ber
lin, Potsdam und den Regionalen Entwicklungszentren und im 
Rahmen der Wirtschaftlichkeit flächendeckend auszubauen. 
Der Ausbau soll auch zur Reduzierung der Verkehrsströme und 
damit der Schadstoffemissionen beitragen. 

(14) In beiden Ländern sind verkehrssichere und attraktive An
lagen für den Radverkehr zu schaffen. Besondere Bedeutung 
kommt einem vom Straßenverkehr weitgehend unabhängigen 
Radwegenetz zu. 

§ 20 
Braunkohlen- und Sanierungsgebiete 

(1) Bei Flächeninanspruchnahmen durch den Bergbau ist sicher
zustellen, dass der Abbau von Braunkohle und die Rekultivie
rung der Tagebaugebiete zu jedem Zeitpunkt ökologisch vertret
bar und insbesondere bei unvermeidbaren Umsiedlungen mit ei
nem Höchstmaß an Sozialverträglichkeit durchgeführt werden. 

(2) Die Gestaltung der Tagebaufolge- und -nachbarlandschaf

ten als Bestandteil des Abbaus ist mit Rücksicht auf die Men
schen in den Tagebaurandgemeinden zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt und ohne nachhaltige Schäden für den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild durchzuführen. 

(3) Die Beseitigung bergbaulicher Altlasten und sonstiger Ge
fährdungspotenziale in den ausgewiesenen Sanierungsgebieten 
hat mit dem Ziel 

- der Herstellung der öffentlichen Sicherheit, 

- der Entwicklung einer vielfach nutzbaren Bergbaufolge
landschaft, 

- der Wiederherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes unter Gewährleistung eines ausgegli
chenen und sich weitgehend selbst regulierenden Wasser
haushaltes sowie 

- der Schaffung notwendiger Infrastrukturen 

zu erfolgen. 

(4) Die Revitalisierungsbemühungen von Gemeinden für Sied
lungen, die durch den Braunkohleabbau ehemals zur Umsied
lung vorgesehen waren, sind zu unterstützen. 

§ 21 
Land- und Forstwirtschaft 

(1) Land- und Forstwirtschaft sind für die Erhaltung der Funk
tionsfähigkeit ländlicher Räume unverzichtbar. Sie sind stand
ortgerecht zu betreiben, um dadurch langfristig ökologisch und 
ökonomisch stabile Systeme zu erreichen. 

(2) Die Bildung und Entwicklung leistungs- und wettbewerbs
fähiger Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sind zu 
fördern. 

(3) Land- und forstwirtschaftliche Ressourcennutzung ist zu
nehmend auf die Erschließung alternativer Einkommensquel
len auszurichten. Dabei ist der Landschaftspflege eine beson
dere Bedeutung beizumessen. 

(4) Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung geeig
neten Flächen sind zu sichern. 

§ 22 
Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

(1) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die
natürlichen Standortvoraussetzungen und die Erfordernisse der 
Wasser-, Abfall- und Energiewirtschaft zu berücksichtigen. 

(2) Der Schutz von Ressourcen, deren sparsame Verwendung 
und Verwertung in Kreisläufen, soll Vorrang vor angebots
orientierten Ver- und Entsorgungskonzepten haben. 

(3) Landesweit ist eine moderne, effektive und umweltverträg
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liche Abfallwirtschaft aufzubauen, die die Entsorgungssicher
heit für die Bevölkerung und die Wirtschaft nach dem Stand 
der Technik gewährleistet und folgende Prinzipien beachtet: 

- Abfallvermeidung/-minimierung vor stofflicher Verwertung, 

- umweltgerechte Behandlung stofflich nicht verwertbarer 
Abfälle vor Ablagerung, 

- umweltgerechte Ablagerung nicht weiter behandelbarer 
Abfälle. 

(4) Wiederverwendbare und verwertbare Stoffe sind getrennt 
zu erfassen und einer weitergehenden Verwendung oder Ver
wertung zuzuführen. In Industrie und Gewerbe ist auf eine ab
fallarme Produktion durch Schaffung geschlossener Stoffkreis
läufe hinzuwirken. 

§ 23 
Standorte der Versorgung und Entsorgung 

(1) Es ist eine bedarfsgerechte und umweltverträgliche Ver
und Entsorgung zu sichern. Bei der Bedarfs- und Standortbe
stimmung für Anlagen der Ver- und Entsorgung ist ein abge
stimmtes Vorgehen der Länder Brandenburg und Berlin zu ge
währleisten. 

(2) Bei der Standortplanung für die Ver- und Entsorgung sind 
durch geeignete Maßnahmen, Verfahren und Ausnutzung der 
Flächenreserven bestehender Standorte Flächenanforderungen 
möglichst gering zu halten. Bei der Standortplanung neuer Ver
und Entsorgungsanlagen sind Erweiterungsmöglichkeiten der 
Kapazitäten zu berücksichtigen. 

(3) Die Ablagerung nicht mehr verwertbarer Abfälle der Län
der Berlin und Brandenburg ist nach Ausschöpfung vorhande
ner Restfüllkapazitäten der Altdeponien dezentral vorzuneh
men. Neue Deponien sind insbesondere unter Beachtung 
vorhandener Schienen- oder Wasserstraßenanschlüsse oder de
ren Herstellbarkeit an dafür geeigneten Standorten zu planen. 

§ 24 
Energie 

(1) Für die Entwicklung der Wirtschaft im Gesamtraum ist eine 
sparsame, bedarfsgerechte und umweltverträgliche sowie kos
tengünstige Energieversorgung sicherzustellen. Die noch stark 
auf Braun- und Steinkohle basierende Energieversorgung ist zu 
modernisieren und durch ein vielfältiges Angebot von ver
schiedenen Energieträgern zu optimieren. 

(2) Eine angemessene Nutzung von Braunkohle (insbesondere 
von Braunkohlestrom) in Berlin ist unter Berücksichtigung des 
Strompreisniveaus, der CO2-Minderungsziele und des Aus
baus der Kraft-Wärme-Kopplung anzustreben. 

(3) Der Energiebedarf ist durch Ausschöpfung der Energiespar
potenziale konsequent zu senken. Es sind insbesondere die Be
lange einer rationellen, sparsamen und umweltverträglichen 
Energiebereitstellung und -ausnutzung zu berücksichtigen. 

Weitere Energiesparpotenziale für Primärenergie sind durch 
geeignete raumordnerische und planerische Maßnahmen vor
zugsweise durch die kombinierte Erzeugung von Strom und 
Wärme, den Fernwärmeverbund, möglichst weitgehende Ener
gieverbrauchssenkung in Gebäuden und durch energiesparende 
Gestaltung industrieller Prozesse zu erschließen. Vorteile der 
Errichtung und des Betriebes gebietsbezogener, gemeinschaft
licher Einrichtungen sind zu nutzen. 

(4) Die Nutzung erneuerbarer Energien ist vorrangig zu fördern. 

(5) Es ist eine differenzierte Nutzung verschiedener Energiever
sorgungsträger anzustreben. Im Bereich der Stromerzeugung ist 
eine ausgewogene Struktur von zentralen und dezentralen Anla
gen zu gewährleisten. Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
hat verstärkt Anwendung zu finden. 

(6) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die
Erfordernisse für leistungsfähige Netze der leitungsgebunde
nen Energie im Zusammenwirken mit der Standortplanung, 
den Standortanforderungen der Energieumwandlungsanlagen 
sowie den Belangen des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 
Gasleitungsnetze sollen unter Berücksichtigung der Bedarfs
dichte und der Belange des Umweltschutzes installiert und be
trieben werden. Die Fernwärmenutzung genießt dort, wo die 
Voraussetzungen gegeben sind, Priorität. 

§ 25 
Konversion ehemals militärisch genutzter Flächen 

Die bislang militärisch genutzten Flächen und Einrichtungen 
sind raumverträglich für zivile Zwecke nutzbar zu machen. Da
bei sind vorrangig die öffentlichen Belange zu berücksichtigen. 

§ 26 
Gefahrenabwehr und Verteidigung 

(1) Bei der Landesentwicklung ist auf eine ausreichende Ge-
fahrenabwehr beim Aufbau von Infrastruktur zu achten. Es ist 
sicherzustellen, dass jeder Einwohner bei Bedarf schnelle und 
qualifizierte Hilfe durch Kräfte des Rettungsdienstes, Brand
und Katastrophenschutzes erhält. 

(2) Die Erfordernisse des Katastrophenschutzes und der militä
rischen und zivilen Verteidigung sind mit der angestrebten 
räumlichen Struktur des Gesamtraumes in Einklang zu brin
gen. Im engeren Verflechtungsraum sollen nur Anlagen der zi
vilen und militärischen Verteidigung mit geringem Raumbe
darf untergebracht werden. 

§ 27 
Kampfmittelbeseitigung 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ist die Belas
tung durch Kampfmittel zu berücksichtigen. Dies ist insbesonde
re bei Planungen auf ehemaligen militärischen Liegenschaften 
zu beachten. Für notwendige Zwischenlager sind möglichst 
fundortnahe Flächen auf ehemaligen militärischen Liegenschaf
ten zu planen. Die Belange Berlins sind zu berücksichtigen. 
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§ 28 
Rohstofflagerstätten 

Den Erfordernissen der vorsorgenden Sicherung sowie der ge
ordneten Aufsuchung und Gewinnung von Rohstoffvorkom
men soll wegen der Standortgebundenheit der Lagerstätten so
wie der Unvermehrbarkeit der mineralischen Rohstoffe nach 
Abwägung mit den sozialen und kulturellen Erfordernissen so
wie den Belangen der Wasserwirtschaft, der Land- und Forst
wirtschaft, der Landschaftsentwicklung, der Erholung und des 
Natur- und Umweltschutzes Rechnung getragen werden. 

§ 29 
Natur und Landschaft 

(1) Dem Schutz der natürlichen Ressourcen und der nachhalti-
gen Sicherung ihrer Nutzbarkeit ist länderübergreifend Prio
rität einzuräumen. Dem Erhalt der natürlichen Ressourcen ist 
durch ein ökologisches Verbundsystem Rechnung zu tragen. 

(2) Der außergewöhnlichen Vielfalt der Tier  und Pflanzenarten 
und deren Lebensräumen ist ein hohes Gewicht bei der Abwä
gung konkurrierender Raumansprüche bereits in der Landes
planung beizumessen. 

(3) Als Rückgrat der Entwicklung von Natur und Landschaft 
ist sowohl eine standortgerechte Land- und Forstwirtschaft zu 
betreiben als auch das System von Schutzgebieten zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. Diese sind der Freizeit- und Erho
lungsnutzung in angemessener Weise zu öffnen. Die Zer
schneidung größerer zusammenhängender Freiräume soll 
vermieden werden, die Verbindung kleinerer siedlungsbeglei
tender Grün- und Freiflächen ist herzustellen. 

(4) Gewässerränder sind von Bebauung frei und für jedermann 
zugänglich zu halten. Der Zugang der Allgemeinheit zu Wäl
dern sowie anderen reizvollen Landschaftsteilen ist freizuhal
ten oder wieder zu eröffnen. 

(5) Zur Bewahrung unwiederbringlicher und standortgebunde
ner Ressourcen sind Totalreservate auszuweisen, die keiner di
rekten menschlichen Einwirkung unterliegen. 

(6) Die Waldfläche soll erhalten und insbesondere in waldar
men Gebieten unter Berücksichtigung der Ziele des Natur
schutzes und der Landschaftspflege durch Aufforstung oder na
türliche Wiederbewaldung auf aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung ausscheidenden Flächen vermehrt werden. 

(7) Alleen sind dauerhaft zu erhalten. 

§ 30 
Kulturlandschaft 

Die Kulturlandschaften mit ihren Siedlungen und landschaft
sprägenden Seen, Flüssen, Fluren und Wäldern sind 

- zur Erhaltung der Verbundenheit der Menschen mit Heimat 
und Umwelt in ihrem Charakter zu bewahren und zu entwi
ckeln, 

- als ökologischer Ausgleichsraum für Menschen, Fauna und 
Flora zu erhalten, 

- in ihrer Funktion als Lebens- und Erholungsraum, als 
Trinkwasser- und Frischluftreservoir, als land- und forst
wirtschaftliche Produktionsfläche zu sichern, zu entwi
ckeln und - wo nötig - wiederherzustellen sowie 

- unter Bewahrung des Landschaftsbildes, der historisch ge
wachsenen Ortsbilder, der Bodendenkmale, der schützens
werten Bausubstanz sowie des kulturellen Erbes und 
Brauchtums behutsam zu entwickeln. 

§ 31 
Erholung, Freizeit und Sport 

(1) In allen Landesteilen ist den zunehmenden Bedürfnissen
nach Erholung, Freizeit und Sport durch Gestaltung und Siche
rung der siedlungsbezogenen Freiräume und der vorhandenen 
Erholungsgebiete, durch umweltverträgliche Nutzung der Ge
wässer sowie durch die Entwicklung eines vielfältigen Ange
botes im Breiten-, Behinderten- und Altensport zu entsprechen. 
Hierbei sind die Voraussetzungen für die Tages-, Wochenend
und Ferienerholung zu schaffen. Insbesondere im engeren Ver
flechtungsraum sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch un
ter Einbeziehung der Fahrgastschifffahrt schnell erreichbare, 
verkehrsgünstig gelegene Schwerpunkte vor allem für die Ta
geserholung auszuweisen und auszubauen. In den überwiegend 
ländlich geprägten Gebieten des äußeren Entwicklungsraumes 
sind neben den Erholungsmöglichkeiten für die ortsansässige 
Bevölkerung vor allem die für die Wochenend- und Ferienerho
lung besonders geeigneten Fremdenverkehrsgebiete festzule
gen und weiterzuentwickeln. 

(2) Es ist in allen Teilen des Gesamtraumes eine ausreichende 
Ausstattung mit Sport- und Spielanlagen zu schaffen, die für 
die Freizeitgestaltung und Gesunderhaltung der Menschen 
vielfältig nutzbar ist. Darüber hinaus sind in ausreichendem 
Umfang Gemeinschafts- und Nachbarschaftseinrichtungen so
wie flexible Einrichtungen für ältere Menschen und Angebote 
für Kinder und Jugendliche bereitzustellen (z. B. Selbsthilfe
gruppen, Gesprächskreise, Freizeitstätten, Clubs). 

(3) Für Erholung und Tourismus ist eine große Vielfalt an An
geboten in der freien Landschaft und in den Städten und Dör
fern zu entwickeln und für die Bevölkerung nutzbar zu ma
chen. Einrichtungen des Tourismus sind jedoch nur zuzulassen, 
wenn in ihrem Einzugsbereich hinreichende Rad-, Reit- und 
Wanderwege sowie Spiel- und Sportflächen vorhanden sind 
oder geschaffen werden können. Die für die Erholung und den 
Tourismus geeigneten Räume sind planerisch zu sichern und 
vor Eingriffen, die die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft nachhaltig beeinträchtigen, zu bewahren. Auf eine 
raum- und umweltverträgliche Erschließung ist zu achten. 
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§ 32 
Wasserwirtschaft 

(1) Oberflächen- und Grundwasser sind nur in dem Maße zu nut
zen, wie es der Erhalt der natürlichen Selbstreinigungskraft der 
Gewässer und die Regenerationsfähigkeit des Wasserhaushaltes 
zulassen. Grundwasser ist vor Beeinträchtigungen zu schützen. 

(2) Dem Schutz der Wasservorkommen vor qualitativer und 
quantitativer Beeinträchtigung ist zur Sicherung der öffent
lichen Wasserversorgung bei Nutzungskonflikten Vorrang ein
zuräumen. Die Wasserbedarfsdeckung ist vorrangig aus dem 
regionalen Wasserkreislauf zu gewährleisten. Die Erhaltung 
und Auslastung bestehender Wasserversorgungskapazitäten hat 
Priorität vor der Erschließung bisher nicht beanspruchter 
Ressourcen. 

(3) Zur Schonung der Wasserressourcen sind die notwendigen 
Anlagen, insbesondere die Anlagen zur Grundwasseranreiche
rung, Regenwasserversickerung, Optimierung der Abwasser
entsorgung und Wasserdargebotsbewirtschaftung zu schaffen. 
Im schwach besiedelten ländlichen Raum sind Entwicklungs
modelle einer regenerativen Abwasserbehandlung zu fördern. 
Der Steuerung des Wasserhaushaltes, insbesondere des berg
baubeeinflussten Grundwasserwiederanstieges, ist im gesam
ten Planungsraum besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

(4) Die Abwasserbeseitigung hat insbesondere der Verbesse
rung und Erhaltung der Gewässerbeschaffenheit Rechnung zu 
tragen. In Abhängigkeit vom Abwasseranfall und der Sied
lungsdichte sowie unter Berücksichtigung der Wirtschaftlich
keit sind sowohl zentrale als auch dezentrale Lösungen der Ab
wasserbehandlung zu verwirklichen. 

(5) Zum Schutz des Grundwassers im engeren Verflechtungs
raum ist der Anschluss von Umlandgemeinden an die Berliner 
Großklärwerke zu ermöglichen, soweit dies mit vertretbarem 
Aufwand möglich ist. 

§ 33 
Immissionsschutz 

(1) Die Bevölkerung, die Tier- und Pflanzenwelt, der Boden, 
das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgüter sind 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. 

(2) Vor allem in Wohn- und Erholungsbereichen sowie an 
schutzbedürftigen Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten, 
Spielplätzen, Krankenhäusern, Seniorenheimen und sonstigen 
sozialen Einrichtungen, sollen bestehende Beeinträchtigungen 
durch Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und ande
re Umwelteinwirkungen vermindert und neue soweit wie mög
lich vermieden werden. 

(3) Zur Vorsorge gegen Immissionen sind Nutzungen einander 
so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und Be
einträchtigungen auf schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. 

(4) Insbesondere zum Schutz des Klimas sind alle Möglichkei
ten zur Reduzierung von Emissionen, vor allem im Bereich des 

Verkehrs, der Energieerzeugung und der industriellen Produk
tion wahrzunehmen. Dabei sind die ökologisch notwendigen 
und ökonomisch zumutbaren Potenziale für die Reduzierung 
der CO2-Emissionen auszuschöpfen. 

(5) Eine ständige Überwachung der Luftqualität und Umwelt
radioaktivität ist sicherzustellen. 

§ 34 
Bildung 

(1) In allen Teilräumen des gemeinsamen Planungsraumes 
muss der Bevölkerung bedarfsorientiert in zumutbarer Entfer
nung ein vielfältiges und hochwertiges Angebot an Bildungs
einrichtungen zur Verfügung stehen. 

(2) Auch in dünn besiedelten Räumen sind Kindertagesstätten 
und Grundschulen in Wohnortnähe zur Verfügung zu stellen. 

(3) Schulsportanlagen sind im Gesamtraum bedarfsgerecht zur 
Verfügung zu stellen. 

(4) Einrichtungen der beruflichen Bildung werden in ihrer 
fachlichen Gliederung in den kreisfreien Städten und Kreisen 
so ausgebaut und abgestimmt, dass ein möglichst vielfältiges 
Angebot an Einrichtungen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung 
zur Verfügung steht. Im Zusammenhang mit der Entwicklung 
der Wirtschaftsstruktur sollen leistungsfähige berufliche 
Schulzentren (Oberstufenzentren), die auch allgemein bildende 
Bildungsgänge umfassen können, geschaffen werden. Standor
te sind die Metropole sowie Ober- und Mittelzentren. 

§ 35 
Wissenschaft, Forschung, Kultur 

(1) Berlin und Brandenburg bilden eine Wissenschaftsregion. 
Dabei ist, unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen Um
feldes sowie der Funktion Berlins als Bundeshauptstadt und 
der Potsdams als Landeshauptstadt einerseits und den Zielen 
der dezentralen Konzentration andererseits, eine angemessene 
Verteilung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen an
zustreben. 

(2) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung von 
Wissenschaft und Kunst durch Lehre, Studium, Forschung und 
künstlerische Tätigkeit sowie der Vorbereitung auf berufliche 
Tätigkeiten. Sie tragen mit ihrer Forschung und Lehre zum Er
halt und zur Verbesserung menschlicher Lebens- und Umwelt
bedingungen bei und dienen auch der regionalen Wirtschafts
entwicklung. 

(3) Die Forschungspolitik dient der Förderung von Grundla
genforschung und anwendungsorientierter Forschung und Ent
wicklung. Durch Weiterentwicklung des Wissens- und Techno
logietransfers trägt die Wissenschaft zur Verbesserung der re
gionalen, nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft bei. 

(4) Kulturelle Einrichtungen sind im gesamten Planungsraum 
zu erhalten. 
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(5) Traditionelle kulturelle Besonderheiten der einzelnen Landes
teile sollen bewahrt und gepflegt sowie neue Initiativen in diesem 
Bereich gefördert werden. Insbesondere die Identität der sorbi
schen Bevölkerung, das Recht zur Pflege ihrer Sprache, Religion, 
Kultur und des Brauchtums, ist zu gewährleisten und zu fördern. 

(6) Der kulturelle Austausch zwischen Berlin und Brandenburg 
ist zu fördern. In den kulturellen Austausch mit den Nachbar
ländern und anderen Staaten sind alle Teile des gemeinsamen 
Planungsraumes einzubeziehen. 

§ 36 
Gesundheitswesen 

(1) In allen Teilen des Gesamtraumes sind bedarfsgerechte, 
leistungsfähige und bürgernahe Gesundheitsvorsorge und Ge
sundheitsschutz für die Bevölkerung zu gewährleisten. 

(2) Es ist darauf hinzuwirken, dass eine bedarfsgerechte und 
ausgewogene ambulante medizinische Versorgung der Bevöl
kerung in allen Teilen des Gesamtraumes sichergestellt wird. 
Komplementäre Versorgungsstrukturen sind zu fördern. 

(3) Die stationäre, teilstationäre sowie vor- und nachstationäre 
medizinische Versorgung der Bevölkerung ist durch ein abge
stuftes, bedarfsorientiert gegliedertes System leistungsfähiger 
Krankenhäuser und sonstiger geeigneter Einrichtungen sicher
zustellen. Dabei ist die Herausbildung einer Trägervielfalt zu 
beachten. Bei der Fortschreibung des jeweils entsprechenden 
Fachplanes ist das Prinzip der zentralörtlichen Gliederung zu 
beachten. 

(4) Die Entwicklung der Kur- und Erholungsorte soll weiter 
gefördert werden. 

§ 37 
Sozialwesen 

(1) Einrichtungen und Angebote der Jugendhilfe und -betreu
ung, Seniorenbetätigung, -betreuung und -pflege sowie ambu
lante Pflegedienste für ältere Bürger sind bedarfsgerecht in al
len Teilen des Gesamtraumes in zumutbarer Entfernung und in 
sinnvoller Kombination mit zentralörtlichen Einrichtungen zu 
schaffen oder zur Verfügung zu stellen. 

(2) Den speziellen Bedürfnissen und der Integration der Behin
derten entsprechende, nach Alter und Art der Behinderung 
differenzierte Einrichtungen und Angebote, insbesondere 
Rehabilitations- und Ausbildungseinrichtungen, geschützte 
Werkstätten sowie Möglichkeiten für die Betreuung in Tages
stätten, Heimen und Wohnungen, sind in ausreichendem 
Umfang, angemessener regionaler Verteilung und sinnvoller 
Kombination zu schaffen. 

(3) Die Unterbringung von Asylbewerbern und Aussiedlern ist 
durch die Bereitstellung von Übergangswohnheimen bzw. Ge
meinschaftsunterkünften für die vorläufige Aufnahme und von 
Wohnraum bei endgültiger Eingliederung zu sichern. 

(4) Die gesellschaftliche Toleranz für Zuwanderer aus dem 
Ausland und die Integration bleibeberechtigter Zuwanderer 
sind in allen Regionen zu fördern. 

(5) In allen Teilen des Gesamtraumes sind geeignete Maßnah
men zur Verwirklichung der Rechte der Kinder und Jugend
lichen auf Förderung ihrer Entwicklung, Erziehung und Bil
dung vorzusehen. 
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Anhang A 
Raumordnerisches Leitbild der dezentralen Konzentration 
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Anhang B 1 - Landkreis Barnim: Barnim-Nord, Biesenthal (Barnim), 
Britz/Chorin, Groß Schönebeck (Schorfheide), Joachims

Ämter im engeren Verflechtungsraum Brandenburg/Berlin thal (Schorfheide), Oderberg, 

- Landkreis Oberhavel: Oberkrämer, Kremmen, Oranien- - Landkreis Märkisch Oderland: Bad Freienwalde-Insel, Fal-
burg-Land, Schildow, kenberg-Höhe, Golzow, Lebus, Letschin, Märkische 

Schweiz, Müncheberg, Neuhardenberg, Seelow-Land, 
- Landkreis Barnim: Wandlitz, Panketal, Werneuchen, Ah- Wriezen, Barnim-Oderbruch, 

rensfelde/Blumberg, 

- Landkreis Märkisch-Oderland: Hoppegarten, Altlandsberg,	 - Landkreis Oder-Spree: Brieskow-Finkenheerd, Friedland 

Rüdersdorf,	 (Niederlausitz), Glienicke/Rietz-Neuendorf, Neuzelle, 
Odervorland, Scharmützelsee, Schlaubetal, Steinhöfel/Hei-

- Landkreis Oder-Spree: Grünheide (Mark), Spreenhagen, nersdorf, Storkow (Mark), Tauche/Trebatsch, 

- Landkreis Dahme-Spreewald: Unteres Dahmeland, Frie- - Landkreis Dahme-Spreewald: Golßener Land, Heideblick, 
dersdorf, Schönefeld, Mittenwalde, Lieberose, Luckau, Märkische Heide, Schenkenländchen, 

Oberspreewald, Unterspreewald, 
- Landkreis Teltow-Fläming: Zossen, Rangsdorf, Blanken-

felde/Mahlow, Ludwigsfelde-Land, Trebbin, - Landkreis Teltow-Fläming: Am Mellensee, Baruth (Mark), 
Dahme (Mark), Jüterbog, Niederer Fläming, Niedergörsdorf, 

- Landkreis Potsdam-Mittelmark: Stahnsdorf, Rehbrücke, 
Michendorf, Beelitz, Schwielowsee, Werder, Groß Kreutz, - Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Belzig, Brück, 
Fahrland, Emster-Havel, Lehnin, Niemegk, Treuenbrietzen, Wiesen

burg (Mark), Wusterwitz, Ziesar, 
- Landkreis Havelland: Ketzin, Wustermark, Nauen-Land, 

Brieselang, Schönwalde (Glien), 
- Landkreis Havelland: Friesack, Milow, Nennhausen, Prem

nitz, Rathenow, Rhinow, 

Amtsfreie Gemeinden im engeren Verflechtungsraum 
- Landkreis Prignitz: Bad Wilsnack/Weisen, Groß 

- Landkreis Oberhavel: Oranienburg, Birkenwerder, Hen- Pankow/Prignitz, Gumtow, Karstädt, Lenzen-Elbtalaue, 
nigsdorf, Glienicke/Nordbahn, Velten, Hohen Neuendorf, Meyenburg, Plattenburg, Pritzwalk-Land, Putlitz/Berge, 
Leegebruch, 

- Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Fehrbellin, Heiligengra-
- Landkreis Barnim: Bernau, be/Blumenthal, Kyritz, Lindow (Mark), Neustadt (Dosse), 

Rheinsberg, Temnitz, Wittstock-Land, Wusterhausen, 
- Landkreis Märkisch-Oderland: Fredersdorf-Vogelsdorf, 

Neuenhagen bei Berlin, Petershagen/Eggersdorf, Strausberg, - Landkreis Uckermark: Angermünde-Land, Boitzenburg 
(Uckermark), Brüssow (Uckermark), Gartz (Oder), Gers-

- Landkreis Oder-Spree: Schöneiche bei Berlin, Woltersdorf, walde, Gramzow, Lübbenow (Uckermark), Lychen, Nord-
Erkner, Fürstenwalde/Spree, westuckermark, Oder-Welse, Prenzlau-Land, Templin-Land, 

- Landkreis Dahme-Spreewald: Eichwalde, Schulzendorf, - Landkreis Spree-Neiße: Burg (Spreewald), Döbern-Land, 
Zeuthen, Wildau, Königs Wusterhausen, Bestensee, Drebkau/Niederlausitz, Hornow/Simmersdorf, Jänschwal

de, Neuhausen/Spree, Peitz, Schenkendöbern, Welzow, 
- Landkreis Teltow-Fläming: Ludwigsfelde, Waldstadt, 

- Landkreis Potsdam-Mittelmark: Kleinmachnow, Teltow, - Landkreis Oberspreewald-Lausitz: Altdöbern, Am Senften-

Seddiner See, Werder (Havel), berger See, Calau, Großräschen, Lübbenau, Ortrand, Ruh
land, Schipkau, Vetschau, 

- Landkreis Havelland: Falkensee, Nauen, Dallgow-Döberitz, 
- Landkreis Elbe-Elster: Doberlug-Kirchhain und Umland,


Elsterland, Falkenberg/Uebigau, Herzberg (Elster), Kleine

Kreisfreie Stadt im engeren Verflechtungsraum Elster (Niederlausitz), Mühlberg/Elbe, Plessa, Röderland,


Schlieben, Schönewalde, Schradenland, Sonnewalde, Wah-

- Potsdam.	 renbrück, 

Anhang B 2 
Amtsfreie Gemeinden im äußeren Entwicklungsraum 

Ämter im äußeren Entwicklungsraum 
- Landkreis Barnim: Eberswalde, 

- Landkreis Oberhavel: Fürstenberg, Gransee und Gemein
den, Liebenwalde, Löwenberg, Zehdenick, - Landkreis Märkisch-Oderland: Seelow, 
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- Landkreis Oder-Spree: Beeskow, Eisenhüttenstadt, 

- Landkreis Dahme-Spreewald: Lübben/Spreewald, 

- Landkreis Teltow-Fläming: Luckenwalde, Nuthe-Urstromtal, 

- Landkreis Prignitz: Perleberg, Pritzwalk, Wittenberge, 

- Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Neuruppin, Wittstock, 

- Landkreis Uckermark: Angermünde, Prenzlau, Templin, 
Schwedt/Oder, 

- Landkreis Spree-Neiße: Forst/Lausitz, Guben, Kolkwitz, 
Spremberg, 

- Landkreis Oberspreewald-Lausitz: Lauchhammer, Schwarz-
heide/N. L., Senftenberg, 

- Landkreis Elbe-Elster: Elsterwerda, Finsterwalde, Bad Lie
benwerda, 

Kreisfreie Städte im äußeren Entwicklungsraum 

- Frankfurt (Oder), 

- Cottbus, 

- Brandenburg an der Havel. 

Bekanntmachung 
der Entscheidungsformel des Verfassungsgerichts 
des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2003 

Gemäß § 29 Abs. 2 Satz 2 Verfassungsgerichtsgesetz Branden
burg mache ich den Wortlaut der Entscheidungsformel des Ver
fassungsgerichts des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 
2003 bekannt: 

Entscheidungsformel 

Die Eingliederung der Gemeinde Wachow in die Stadt Nauen 
nach § 5 Abs. 1 des Vierten Gemeindegebietsreformgesetzes 
Brandenburg vom 24. März 2003 (GVBl. I S. 73) verletzt die 
Gemeinde Wachow in ihrem Recht auf kommunale Selbstver
waltung. Die Regelung ist insoweit mit der Landesverfassung 
unvereinbar. 

Der Landesgesetzgeber hat bei Vermeidung der Nichtigkeit der 
Regelung spätestens mit Wirkung ab 1. Januar 2006 eine Neu
regelung zu treffen. Bis dahin gilt: 

Das Land Brandenburg und die Stadt Nauen werden verpflich
tet, keine aufschiebbaren Entscheidungen oder Maßnahmen zu 
treffen, die der Beschwerdeführerin die Wiederherstellung ih

rer Selbstständigkeit unzumutbar erschweren oder ihr nicht 
wieder gutzumachende Nachteile einbringen würden; insbe
sondere darf über bisher der Beschwerdeführerin gehörendes 
Grundvermögen oder solches ihrer Eigengesellschaften nicht 
verfügt werden. Maßnahmen oder Entscheidungen mit Zustim
mung des Ortsbeirates bleiben zulässig. 

Der Stadt Nauen wird aufgegeben, bei Aufstellung und Ab
wicklung des Haushaltes alle Vorgänge, die die Beschwerde
führerin betreffen, zu kennzeichnen, soweit dies vom Aufwand 
her vertretbar ist. 

Urteil vom 18. Dezember 2003 - VfGBbg 95/03 - 

Potsdam, den 13. Februar 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Bekanntmachung 
der Entscheidungsformel des Verfassungsgerichts 
des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2003 

Gemäß § 29 Abs. 2 Satz 2 Verfassungsgerichtsgesetz Branden
burg mache ich den Wortlaut der Entscheidungsformel des Ver
fassungsgerichts des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 
2003 bekannt: 

Entscheidungsformel 

Die Eingliederung der Gemeinde Selbelang in die Gemeinde 
Paulinenaue nach § 2 Abs. 2 des Vierten Gemeindegebietsre
formgesetzes Brandenburg vom 24. März 2003 (GVBl. I S. 73) 
verletzt die Gemeinde Selbelang in ihrem Recht auf kommuna
le Selbstverwaltung. Die Regelung ist mit der Landesverfas
sung unvereinbar. 

Der Landesgesetzgeber hat bei Vermeidung der Nichtigkeit der 
Regelung spätestens mit Wirkung ab 1. Januar 2006 eine Neu
regelung zu treffen. Bis dahin gilt: 

Das Land Brandenburg und die Gemeinde Paulinenaue werden 
verpflichtet, keine aufschiebbaren Entscheidungen oder Maß
nahmen zu treffen, die der Beschwerdeführerin die Wiederher
stellung ihrer Selbstständigkeit unzumutbar erschweren oder 
ihr nicht wieder gutzumachende Nachteile einbringen würden; 
insbesondere darf über bisher der Beschwerdeführerin gehö
rendes Grundvermögen oder solches ihrer Eigengesellschaften 
nicht verfügt werden. Maßnahmen oder Entscheidungen mit 
Zustimmung des Ortsbeirates bleiben zulässig. 
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Der Gemeinde Paulinenaue wird aufgegeben, bei Aufstellung 
und Abwicklung des Haushaltes alle Vorgänge, die die 
Beschwerdeführerin betreffen, zu kennzeichnen, soweit dies 
vom Aufwand her vertretbar ist. 

Beschluss vom 18. Dezember 2003 - VfGBbg 96/03 - 

Potsdam, den 13. Februar 2004 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 
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